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215. Sitzung

Berlin, Freitag, den 14. Dezember 2012

Beginn: 9.00 Uhr

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Schön, Sie doch so bald wiederzusehen. Die Sitzung ist 
eröffnet.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 41 a und b sowie 
Zusatzpunkt 8 auf:

41 a) Erste Beratung des von den Fraktionen CDU/
CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN eingebrachten Entwurfs eines Zweiund-
zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bun-
deswahlgesetzes

– Drucksache 17/11819 –
Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f) 
Rechtsausschuss

b) Erste Beratung des von den Fraktionen CDU/
CSU, SPD, FDP, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines 
Einundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung 
des Bundeswahlgesetzes

– Drucksache 17/11820 –
Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f) 
Rechtsausschuss

ZP 8 Erste Beratung des von den Abgeordneten Halina 
Wawzyniak, Dr. Dagmar Enkelmann, Jan Korte, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion DIE 
LINKE eingebrachten Entwurfs eines … Geset-
zes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes

– Drucksache 17/11821 –
Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f) 
Rechtsausschuss

Hierzu soll eineinhalb Stunden debattiert werden. – 
Dazu sehe und höre ich keinen Widerspruch. Dann wol-
len wir so verfahren.

Der erste Redner in unserer Debatte ist der Kollege 
Michael Grosse-Brömer für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Nachdem wir gestern bis kurz vor Mitternacht 
debattiert haben, ist es nur angemessen, dass wir heute 
Morgen mit einem wichtigen Thema beginnen: mit einer 
Grundlage der Demokratie bzw. der parlamentarischen 
Daseinsberechtigung, nämlich mit dem Wahlrecht.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ein Wählerschutzgesetz machen wir 
jetzt!)

Wir behandeln heute die 22. Novelle des Bundes-
wahlgesetzes, und wir nehmen aufgrund der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes vom Juli dieses 
Jahres zwei Anpassungen beim Verfahren der Sitzvertei-
lung vor. Erstens wird dabei der Effekt des negativen 
Stimmgewichtes, der bei der Umrechnung von Stimmen 
in Parlamentssitze zur Verfälschung des Wählerwillens 
führen kann, in Angriff genommen. Zweitens wird das 
Thema Überhangmandate urteilsgemäß berücksichtigt. 
Beides – das finde ich wichtig – werden wir durchfüh-
ren, ohne die Grundpfeiler unseres deutschen Wahlsys-
tems in irgendeiner Form zu beeinträchtigen. Ich halte 
das für gut so, weil die Bürger in Deutschland, wie ich 
glaube, ihrem Wahlrecht vertrauen; sie sind mit der per-
sonalisierten Verhältniswahl ein Stück weit vertraut und 
können auch künftig auf diese Grundlage setzen.

Auch im Ausland gilt unser Modell durchaus als 
nachahmenswert. Zu den vielen Vorzügen unseres Wahl-
systems gehört jedenfalls meiner Einschätzung nach, 
dass politische Mehrheitsverhältnisse im Parlament ad-
äquat abgebildet sowie stabile Regierungen und ein 
handlungsfähiges Parlament garantiert werden. Deswe-
gen haben wir daran nichts geändert. Ich glaube, das ist 
in unser aller Interesse, weil wir hier ein Erfolgsmodell 
vorweisen können.

(Beifall des Abg. Dr. Franz Josef Jung [CDU/
CSU])

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das negative 
Stimmgewicht kann man intensiv diskutieren; im Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes gibt es Definitionen 
dazu. Um es kurz zu sagen: Letztlich geht es darum, dass 
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ein Zugewinn bei den Stimmen am Ende zu weniger 
Mandaten führen kann. Es ist recht naheliegend, dass das 
vielleicht nicht das ideale Ergebnis ist. Deswegen ist 
schon mit der Wahlrechtsnovelle von 2011 die Listen-
verbindung abgeschafft worden: Durch die Einführung 
von Ländersitzkontingenten konnten wandernde Sitze, 
die im alten Wahlrecht noch möglich waren, vermieden 
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Lö-
sungsansatz dem Grunde nach bestätigt. Ländersitzkon-
tingente dürfen sich aber nicht, wie in der Novelle von 
2011 noch vorgesehen, nach der Wahlbeteiligung in dem 
jeweiligen Bundesland bestimmen; das entscheidende 
Kriterium sollte der Bevölkerungsanteil sein, um das ne-
gative Stimmgewicht effektiv zu bekämpfen.

Mit der heutigen Novelle setzen wir nun die Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichtes um. Nach dem Kom-
promissmodell, das wir heute in erster Lesung behan-
deln, werden die 598 Sitze in einem ersten Schritt auf die 
Bundesländer verteilt. Ein Bundesland wird dabei künf-
tig so viele Sitze erhalten, wie es Anteil an der deutschen 
Wohnbevölkerung hat. In einem zweiten Schritt werden 
diese Sitze dann auf die jeweiligen Landeslisten der Par-
teien verteilt. Dabei erhält jede Landesliste so viele 
Sitze, wie ihr nach Zweitstimmen zustehen. So weit zur 
groben Systembeschreibung.

Zum zweiten Punkt. Eine weitere wichtige Anpas-
sungsmaßnahme betrifft die Überhangmandate. Sie sind 
die Konsequenz unseres bewährten Wahlsystems mit 
den zwei Stimmen. Sie garantieren, dass Kandidaten, die 
einen Wahlkreis direkt gewonnen haben, unabhängig 
vom Zweitstimmenergebnis tatsächlich ins Parlament 
einziehen. Angesichts der Arbeit der Kollegen vor Ort 
ist dies eine durchaus sinnvolle Möglichkeit, deren Ar-
beit und deren Einsatz vor Ort zu honorieren oder eben 
zu sanktionieren; das ist der richtige Grundgedanke.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 
die Zulässigkeit von Überhangmandaten im Grundsatz 
bestätigt, aber auf eine gewisse Zahl beschränkt. Wir als 
einbringende Fraktionen haben intensiv über die Umset-
zung dieser Vorgaben beraten. Schließlich haben wir uns 
darauf verständigt, dass Überhangmandate bestehen 
bleiben sollen, aber im weiteren Verlauf der Sitzvertei-
lung ein Vollausgleich aller Überhangmandate vorge-
nommen werden soll. Das bedeutet, dass für jedes anfal-
lende Überhangmandat weitere Ausgleichsmandate an 
die anderen Parteien vergeben werden. Ziel dieses Ver-
fahrens ist es, dass am Ende der Proporz nach Zweit-
stimmen wieder vollständig hergestellt ist. Damit setzen 
wir die zweite Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes 
um.

Wir standen vor einer großen Aufgabe. Wir hatten 
auch eine große Verantwortung. Ich bin davon über-
zeugt, dass die einbringenden Fraktionen nach inten-
siven Beratungen dieser Verantwortung sehr gerecht 
geworden sind. Ich glaube fest, dass wir eine verfas-
sungsgemäße Lösung gefunden haben.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es uns 
gelungen ist, der möglichen Versuchung zu widerstehen, 
eine radikale Änderung unseres Wahlsystems durchzu-
führen.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Sehr richtig!)

Dazu hätte man sich hinreißen lassen können; aber wir 
haben es geschafft, auch bei unterschiedlichen Interes-
senlagen ein Stück weit dem Wunsch des Gerichtes, for-
muliert durch den Präsidenten, nachzukommen, das neue 
Wahlrecht auf eine möglichst breite parlamentarische 
Grundlage zu stellen.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Ein gutes 
Wahlrecht gibt es nur mit der SPD, Herr 
Grosse-Brömer! – Gegenruf des Abg. 
Dr. Stefan Ruppert [FDP]: Ich dachte, nur mit 
Ihnen! – Gegenruf des Abg. Stefan Müller [Er-
langen] [CDU/CSU]: Da kann man geteilter 
Meinung sein!)

– Herr Wiefelspütz, ich wollte Sie in meiner Rede ei-
gentlich noch positiv erwähnen; das habe ich jetzt gerade 
gestrichen.

(Heiterkeit)

Ungeachtet dieser Tatsache ist die Reihenfolge der Red-
ner angesichts der Bedeutung der Fraktionen nicht zufäl-
lig. Infolgedessen glaube ich, dass die CDU ihren großen 
Anteil daran hat. Wir können uns nun wechselseitig ga-
rantieren, dass wir der Verantwortung nachgekommen 
sind, und aus meiner Sicht völlig zu Recht feststellen, 
dass wir eine schwierige Aufgabe fraktionsübergreifend 
gut gelöst haben.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Sie haben Ihre 
zweite Chance gut genutzt, Herr Grosse-
Brömer! – Gegenruf des Abg. Wolfgang 
Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die 
dritte, Herr Wiefelspütz! Das ist schon die 
dritte!)

– Das Lob von rot-grüner Seite macht mich nicht nur 
verlegen, sondern es verwirrt mich auch ein bisschen.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Hauptsache, dass man zu lernen ver-
steht, Herr Kollege!)

Wir wollen bei dem ganzen Lob nicht vergessen: Ein 
Wermutstropfen bleibt, nämlich die Tatsache, dass durch 
dieses Ausgleichssystem eine Vergrößerung unseres Par-
lamentes nicht auszuschließen ist. Das ist ein Kritik-
punkt, den wir aufnehmen müssen. Ich lege allerdings 
Wert darauf, dass dieser Umstand der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes geschuldet ist und ge-
rade auch dem Wunsch, den ich angesprochen habe und 
der bestätigt worden ist: dass man auf einer breiten inter-
fraktionellen Grundlage eine Entscheidung treffen muss. 
Da muss man eben Kompromisse machen, man muss ab-
wägen.

Der Kollege Wiefelspütz wird sich, wie mancher an-
dere Kollege, daran erinnern, dass wir schon seit Beginn 
der 90er-Jahre über die Verkleinerung des Parlamentes 
beraten, dass wir 1998 beschlossen, eine Verkleinerung 
durchzuführen, und dass bei der Bundestagswahl 2002 
erstmals eine Verkleinerung durchgesetzt wurde. Das als 
Beleg dafür, dass hier nicht Kolleginnen und Kollegen 
sitzen, die grundsätzlich nur darauf achten, dass das Par-
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lament vergrößert wird. Dass es zu einer Vergrößerung 
des Parlamentes kommen kann, ist einer verfassungs-
gemäßen, bundesverfassungsgerichtlich vorgegebenen 
Maßgabe geschuldet, insgesamt den Vorgaben nachzu-
kommen und auf breiter parlamentarischer Basis Kom-
promisse zu schließen. Daraus ergibt sich jetzt die Mög-
lichkeit der Vergrößerung.

Wir sollten aber auch darauf hinweisen, dass diese 
Vergrößerung nicht allein mit Bezug auf das Jahr 2009 
berechnet werden darf. 2009 waren es 24 Überhangman-
date, 1990 waren es 6, und bei den Wahlen 2002 fielen 
insgesamt nur 5 Überhangmandate an. In dieser Debatte 
darf man nicht übertreiben, auch deshalb nicht, weil wir 
in Deutschland auch bei dieser maßvollen Erhöhung der 
Anzahl der Sitze immer noch, gemessen an der Bevölke-
rung, das zweitkleinste Parlament in Europa haben. 
Auch nach dem neuen Wahlrecht vertritt ein deutscher 
Abgeordneter mehr Bürger als zum Beispiel ein franzö-
sischer oder ein britischer Abgeordneter. Er vertritt mehr 
Bürger als fast jeder andere Abgeordnete in einem euro-
päischen Land. Wir sind immer noch, was die Größe des 
Parlaments bezogen auf die Einwohnerzahl angeht, eines 
der kleinsten Parlamente in Europa.

Dennoch möchte ich aus Sicht der Union darauf hin-
weisen, dass es auch verschiedene andere Lösungsmo-
delle gab, zum Beispiel ein Kompensationsmodell. Das 
hätte zu regionalen Verwerfungen geführt. Der Kollege 
Krings wird darauf in seinem Wortbeitrag gleich einge-
hen.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Muss das 
sein?)

Wir haben Wert darauf gelegt, dass ein Wähler in Kiel 
nicht irgendwann feststellen muss, dass er jemanden in 
Konstanz am Bodensee gewählt hat. Ich glaube, es ist 
sinnvoll, dass man wissen und feststellen kann, dass man 
dort, wo man gewählt hat, einen Abgeordneten ins Parla-
ment geschickt hat. Das ist, jedenfalls aus meiner Sicht, 
ein wichtiger Aspekt.

Ich will darauf hinweisen, dass uns nach diesem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichtes viele gesagt haben: 
Das mit der schnellen Umsetzung im Parlament wird 
schwierig; da kann man wahrscheinlich gar nicht viel 
Hoffnung haben; machtpolitische Motive werden wahr-
scheinlich eine schnelle Einigung verhindern. Es ist 
nicht so gekommen. Wir haben es geschafft, in intensi-
ven Verhandlungen, die eben nicht von machtpolitischen 
Motiven dominiert waren, einen überparteilichen Kon-
sens in recht kurzer Zeit hinzubekommen. In nicht ein-
mal sechs Monaten haben sich vier der fünf Fraktionen 
verständigt.

Die Fraktion Die Linke hat sich bewusst, auf meine 
Anregung hin, an den Beratungen beteiligt, aber – das 
muss ich schon sagen – leider nicht konstruktiv. Sie kön-
nen nicht Idealmodelle vorstellen, gar nicht kompro-
missbereit sein und sich dann hier hinstellen – ich gehe 
mal davon aus, dass das gleich so sein wird – und sagen, 
dass Sie das einzige Modell haben, das nicht zu einer 
Vergrößerung führt.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Es gibt 
zwei!)

Frau Wawzyniak, Sie können damit zwar populär wer-
den,

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein, populär wird sie nicht!)

aber Sie handeln damit nicht verantwortungsbewusst; 
das sage ich Ihnen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Sie hätten eine andere Aufgabe gehabt. Es ist leicht, es 
besser zu wissen, aber schwer, es besser zu machen. Das 
werden wir wahrscheinlich in Ihrer Rede gleich feststel-
len.

Ich will zum Schluss sagen: Herzlichen Dank allen 
Kollegen!

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Vor allem bei 
der SPD!)

Wir mussten Abstriche machen. Ein noch größerer Dank 
gebührt aus meiner Sicht den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die noch stärker als wir zu Wahlrechtsexperten 
wurden. Sie haben uns sehr stark unterstützt. Schließlich 
danke ich auch den Experten des Bundesinnenministe-
riums. Was wir denen im Vorfeld und zwischendurch an 
Arbeit aufgegeben haben, war nicht wenig. Ich bitte, die-
ses Lob und diesen Dank auszurichten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wahlen stellen 
die unmittelbarste Form politischer Teilhabe des Bürgers 
in der parlamentarischen Demokratie dar. Wahlen dienen 
der Ermittlung des Volkswillens, der sich in letzter Hin-
sicht im Parlament durch unsere Mandate manifestiert. 
Fragen des Wahlrechts tangieren also fundamentale 
Elemente unserer Demokratie. Sie müssen mit großer 
Verantwortung behandelt werden. Ich bin sehr davon 
überzeugt, dass die einbringenden Fraktionen dieser Ver-
antwortung in sehr vernünftigem Maße gerecht gewor-
den sind.

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und 
hoffe, dass dieses von uns jetzt eingebrachte Wahlrecht 
nicht nur Akzeptanz beim Bundesverfassungsgericht fin-
det, sondern auch in der breiten Bevölkerung.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Thomas Oppermann ist der nächste Redner für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Thomas Oppermann (SPD):
Guten Morgen, Frau Präsidentin! Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren! Vor knapp einem Jahr haben wir 
hier schon einmal über das richtige Wahlrecht gestritten. 
Damals gab es vier Gesetzentwürfe, einen der Linken, 
einen der SPD, einen der Grünen und einen der Koali-
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tion. Die weitere Geschichte ist bekannt: Die Koalition 
hat mit ihrer Mehrheit ihren Gesetzentwurf gegen die 
Minderheit durchgesetzt.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Pfui! – 
Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: So ist das 
manchmal in der Demokratie!)

Wir haben in Karlsruhe geklagt. Das Urteil, der Richter-
spruch aus Karlsruhe war eindeutig: Das Wahlrecht, wie 
Sie es verabschiedet haben, ist verfassungswidrig. Die 
Botschaft aus Karlsruhe, die damit verbunden war, war 
eindeutig: Wahlrecht darf nicht als Machtrecht miss-
braucht werden. Das Wahlrecht ist nicht dazu da, nach 
den Machterhaltungsbedürfnissen der Mehrheit gestaltet 
zu werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Dr. Günter Krings [CDU/
CSU]: Weiß Herr Schröder das auch?)

Vielmehr ist das Wahlrecht das vornehmste demokrati-
sche Recht der Bürgerinnen und Bürger.

Nach unserem Grundgesetz geht alle Staatsgewalt 
vom Volke aus. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen 
vom Volk ausgeübt. Das bedeutet, dass die Wahlen das 
Verfahren sind, in dem die Staatsgewalt vom Volke auf 
das Parlament übertragen wird. Dieses Verfahren muss 
sehr genau und präzise gestaltet sein. Es muss fair und 
transparent sein, und es muss verlässlich und berechen-
bar sein.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nur einfach ist es nicht geworden!)

– Es muss nicht unbedingt so sein, lieber Kollege 
Wieland, dass jeder Einzelne die komplexe Mechanik 
des Wahlrechtes versteht.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das wäre der Traum!)

Aber er muss sich darauf verlassen können, er muss da-
rauf vertrauen dürfen, dass seine Stimme am Ende die 
Wirkung hat, die er mit dieser Stimme verbindet.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich rede zwar darüber, aber verstanden 
habe ich es!)

Am besten ist natürlich ein Wahlrecht, das im Einver-
nehmen der konkurrierenden Parteien hier im Bundestag 
verabschiedet wird. Schade, dass sich die Linken diesen 
Ruck nicht geben konnten.

(Zuruf der Abg. Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE])

Sie haben ja auch einen Vorschlag gemacht und könnten 
sich in diesem Wahlrecht auch wiederfinden.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Frau Wawzyniak 
ist relativ vernünftig!)

Ehrlich gesagt, da ist Ihnen der billige Punkt, den Sie 
jetzt noch machen wollen, wichtiger als der wertvolle 
Konsens der Demokraten in diesem Hause. Hier verpas-
sen Sie wieder einmal eine Chance; das muss ich ganz 
ehrlich sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Ihnen hätte ich eigentlich zugetraut, dass Sie diese 
Chance erkennen; aber Sie haben das leider wieder nicht 
geschafft.

Ich bin froh, dass wir nach den Irrungen und Wirrun-
gen der Koalition beim Wahlrecht jetzt zu einem ge-
meinsamen Entwurf von SPD, Grünen, CDU/CSU und 
FDP kommen. Das ist ein großer Schritt nach vorne.

Das Wahlrecht selber bleibt in seinen Grundzügen na-
türlich erhalten. Es hat sich seit der ersten Bundestags-
wahl 1949 bewährt. Es war eine kluge Entscheidung des 
Parlamentarischen Rates, genau genommen des Aus-
schusses des Parlamentarischen Rates, der sich mit dem 
Wahlrecht befasst hat, dieses Wahlrecht, das eine Kom-
bination aus Personal- und Verhältniswahl ist, in 
Deutschland einzuführen.

Die Union wollte übrigens im Parlamentarischen Rat 
das Mehrheitswahlrecht durchsetzen. Auch das Mehr-
heitswahlrecht hat ja Vorzüge.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Damals 
war das auch eine gute Überlegung!)

Es schafft eine enge Bindung zwischen den Wählern und 
den Gewählten. Es sorgt für eindeutige Mehrheitsver-
hältnisse. Es hat aber den Nachteil, dass letztlich zu viele 
Wählerstimmen unter den Tisch fallen. Deshalb hat die 
SPD zusammen mit den kleinen Parteien im Parlamenta-
rischen Rat dafür gesorgt, dass wir ein Verhältniswahl-
recht bekommen, aber kein reines Verhältniswahlrecht, 
wie wir es in der Weimarer Republik hatten. Dieses hatte 
bekanntlich dazu geführt, dass die Parteienlandschaft to-
tal zersplitterte.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: 
Herbert Wehner wollte auch das Mehrheits-
wahlrecht!)

Das hat am Ende den radikalen und extremen Kräften 
geholfen, sich an die Macht zu putschen.

Deshalb war es eine kluge Entscheidung, die Persön-
lichkeitswahl, die Direktwahl in den Wahlkreisen zu 
kombinieren mit der Verhältniswahl, die dafür sorgt, 
dass sich das ganze Spektrum der Meinungen und Inte-
ressen einer Gesellschaft auch im Parlament wieder-
findet. Entscheidend für die Zusammensetzung des Par-
laments sind die Zweitstimmen. Entscheidend ist, was 
für ein Parlament die Wähler am Ende haben wollen. Bei 
der Verhältniswahl haben wir, um der Zersplitterung der 
Parteienlandschaft entgegenzuwirken, zum Glück die 
Fünfprozentklausel.

Ich bedaure in diesem Zusammenhang ausdrücklich, 
dass das Bundesverfassungsgericht die Fünfprozentklau-
sel bei den Europawahlen für verfassungswidrig erklärt 
hat. Ich möchte von dieser Stelle aus keine Urteilskritik 
betreiben; aber mir persönlich fällt es schwer, diese Ent-
scheidung nachzuvollziehen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Klar ist: Niemand in Deutschland will auf das Zwei-
stimmenwahlrecht verzichten. Dabei wird es bleiben. 
Aber wir müssen zwei Korrekturen anbringen. Die eine 
Korrektur ist beim negativen Stimmgewicht notwendig.
Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass die 
Stimmabgabe der Wählerinnen und Wähler den von ih-
nen gewünschten Effekt haben muss. In bestimmten 
Konstellationen kann es jedoch vorkommen, dass man 
der Partei, die man wählt, mit der Stimmabgabe schadet 
– darum wird vom negativen Stimmgewicht gesprochen –
und einer anderen Partei nützt. Das ist eine etwas ab-
surde Konsequenz unseres Wahlrechtes.

Wir schließen das Auftreten des negativen Stimmge-
wichts aus, indem wir die Wahlgebiete jetzt voneinander 
trennen. Das heißt, die Wählerstimmen werden nicht 
mehr verrechnet. So haben wir mit einem handwerkli-
chen Kunstgriff dafür gesorgt, dass das negative Stimm-
gewicht nicht mehr auftreten kann.

Das zweite große Problem, das wir zu korrigieren hat-
ten, sind die Überhangmandate. Die Überhangmandate 
sind ein Stachel im Fleisch der durch das Grundgesetz 
gebotenen Gleichheit der Wahl. Überhangmandate sind 
sozusagen ein leistungsloser politischer Einfluss für die 
Parteien, die davon begünstigt werden.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Na, na, na! – 
Stephan Mayer [Altötting] [CDU/CSU]: So 
viel zum Thema Bindung zum Wähler!)

Die Union hatte zuletzt 24 Überhangmandate. Das ist 
der Gegenwert von 1,6 Millionen Wählerstimmen. Diese 
Wählerstimmen haben Sie in der Bevölkerung bei den 
Zweitstimmen nicht bekommen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Na, das ist eine 
schöne Rede, wenn man etwas zusammen ma-
chen will! Sie sind ein Scharfmacher! – Weite-
rer Zuruf von der CDU/CSU: Sehen Sie Abge-
ordnete erster und Abgeordnete zweiter 
Klasse, Herr Oppermann? Das ist ein ganz 
neuer Topos!)

– Herr Kauder, ich will doch nur das Ausmaß des Fort-
schrittes beschreiben, den wir bald gemeinsam realisie-
ren. Da muss ich schon einmal auf diesen Punkt zurück-
kommen.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Versöhnen statt 
spalten, Herr Oppermann!)

– Sich mit Ihnen zu versöhnen, ist nicht immer ganz ein-
fach.

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Mit mir geht es! 
Mit Ihnen offenbar gar nicht! – Wolfgang 
Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Herr 
Oppermann, Herr Kauder hat hier auf dem 
Tisch eine Bibel liegen!)

Aber so wenige Tage vor Weihnachten will ich am Ende 
meiner Rede den Versuch noch einmal machen, Herr 
Kauder.

Indem wir die Überhangmandate neutralisieren, in-
dem wir sie ausgleichen, kommen wir zu dem korrekten 
Wahlergebnis. Damit sorgen wir dafür, dass am Ende die 

Wählerinnen und Wähler darüber bestimmen, wie sich 
der Bundestag zusammensetzt und wie die Mehrheits-
verhältnisse im Bundestag aussehen, und dass nicht 
mehr Zufälligkeiten bzw. die Absurdität des jetzigen 
Wahlrechts die Mehrheiten in diesem Hause festlegen. 
Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt zu einer gemeinsa-
men Regelung gekommen sind. Dass die Überhangman-
date von jetzt ab keine Rolle mehr spielen werden, ist 
durchaus historisch zu nennen.

Der Bundestag muss deshalb auch nicht unverhältnis-
mäßig groß werden. Ich habe es ausrechnen lassen: Je 
mehr Stimmen die SPD bekommt, desto kleiner wird der 
Bundestag.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Bei uns ist die Gefahr noch geringer!)

Es gibt also vernünftige Anreizstrukturen.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja! Danke für diese Wahlaufforde-
rung!)

Ich freue mich, dass die nächste Bundestagswahl auf 
der Grundlage eines verfassungskonformen Wahlrechts 
durchgeführt werden kann.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Wolfgang 
Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat der Kollege Dr. Stefan Ruppert für die 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Stefan Ruppert (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Ich beginne mit der Feststellung: Heute ist ein 
guter Tag für dieses Land,

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Überhaupt 
nicht!)

weil wir gemeinsam ein Wahlrecht beschlossen haben

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Erste Lesung! Immer der Zeit voraus, 
Herr Kollege!)

– weil wir beschließen werden, Herr Wieland; ich kann 
es gar nicht abwarten –, weil wir als Demokraten gezeigt 
haben, dass die Gemeinsamkeiten stärker sind als die 
Unterschiede. Wir haben, glaube ich, einen guten Kom-
promiss gefunden.

Wir wollten mehrere Prinzipien unter einen Hut brin-
gen: Erstens. Der Bundestag soll – so der Ausgangs-
punkt der Überlegungen der Koalition – nicht vergrößert 
werden. Zweitens. Das negative Stimmgewicht soll ab-
geschafft werden. Drittens. Es darf keine Verzerrung 
durch föderalen Proporz geben. Es sollen also proportio-
nal nicht mehr Baden-Württemberger, sosehr ich sie 
schätze, als Brandenburger im Bundestag vertreten sein. 
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Viertens wollten wir uns mit der Frage befassen: Wie 
halten wir es mit dem subjektiven Wahlrechtsschutz? 
Das haben wir dann aber separat gemacht.

Diesen Mühen haben sich auch Linke und Grüne un-
terzogen. Auch sie haben sich für ein Wahlrecht ausge-
sprochen, durch das eine Vergrößerung des Bundestages 
verhindert wird.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

Lediglich die sozialdemokratische Partei hat von Anfang 
an nur Modelle auf den Tisch gelegt, die zu einer Vergrö-
ßerung des Bundestages führen. Die SPD-Fraktion emp-
findet das offensichtlich als keinen so gravierenden 
Nachteil wie die anderen Fraktionen in diesem Hause. 
Vier Fraktionen also haben sich der Mühe unterzogen, 
ein Bundestagswahlrecht vorzuschlagen, durch das der 
Bundestag nicht vergrößert wird. Unsere sozialdemokra-
tischen Kollegen haben die Vergrößerung gleich einge-
plant.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Das stimmt!)

Wir haben erlebt, dass Karlsruhe das Bundestags-
wahlrecht verworfen hat, weil es in Teilen verfassungs-
widrig war.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Sie haben das 
„erlebt“? Sie haben das Grundgesetz gebro-
chen! – Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Völlig überraschend!)

– Herr Wiefelspütz, ich wünsche Ihnen, dass Sie von Ih-
rer Fraktion auch noch Redezeit eingeräumt bekommen.

Wir haben erlebt, dass die Verfassungsrichter im Zu-
sammenhang mit den Überhangmandaten nun die 
Zahl 15 für zulässig halten. Aus Art. 38 Grundgesetz 
wurde abgeleitet, dass jetzt 15 Überhangmandate und 
nicht wie bisher 30 Überhangmandate – dies war die 
Rechtsprechung von 1997 – zulässig sind.

Wir haben diese Veränderung zur Kenntnis genom-
men und einen neuen Anlauf für ein gemeinsames Wahl-
recht unternommen. Ich finde, das ist relativ gut gelun-
gen.

Was sind die Alternativen? Die Linke schlägt uns 
heute ein Wahlrecht vor, bei dem der Osten am Ende 
schlecht wegkommt.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Warten Sie 
mal auf meinen Redebeitrag!)

Das verwundert auf den ersten Blick. Als CDU-Abge-
ordneter braucht man danach in Brandenburg etwa 
360 000 Stimmen, um ein Mandat zu erringen, während 
man in Baden-Württemberg nur etwa 60 000 Stimmen 
benötigt. Ihnen ist der baden-württembergische Wähler 
also sechsmal lieber als der brandenburgische. Das ver-
wundert schon ein wenig.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, die kennen die Brandenburger!)

– Herr Wieland, Sie haben dieses Modell auch eine Zeit 
lang favorisiert.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, ich kenne die Brandenburger auch!)

Diese föderale Verzerrung ist aus unserer Sicht nicht 
hinnehmbar.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sie von den Grünen haben uns dann noch vorgeschla-
gen: Diejenigen Kollegen der CSU, die ihren Wahlkreis 
in Bayern gewonnen haben, sollten aufgrund der fehlen-
den Verrechnungsmöglichkeit gleich nach Hause ge-
schickt werden. Am besten solle überhaupt kein Vertre-
ter aus dieser Partei im Bundestag zugelassen werden.

(Beifall des Abg. Wolfgang Wieland [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] – Volker Beck [Köln] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sehr gut!)

Auch diese Idee, dass jemand, der seinen Wahlkreis di-
rekt gewonnen hat, einfach zu Hause bleiben kann, weil 
er einem grünen Wahlrechtsmodell zum Opfer gefallen 
ist, hat uns nicht überzeugt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Wolfgang Wieland [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Hat er dann noch 
nicht gewonnen! Er hätte ihn gewonnen!)

Man kann über Überhangmandate unterschiedlicher 
Auffassung sein.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja! – Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: 
Nein!)

Ich bin auch der Meinung, dass man eher das Verhältnis-
wahlrecht etwas stärken sollte als die Zahl der Über-
hangmandate zu groß werden zu lassen.

Allerdings ist Ihre Feindschaft gegen Überhangman-
date, lieber Herr Oppermann, doch eher jüngeren Da-
tums.

(Heiterkeit bei der FDP – Dr. Dieter Wiefelspütz 
[SPD]: Wo ist das Problem?)

Man erinnere sich an die Zeit, als Sie mit Ihrem Bun-
deskanzler Gerhard Schröder eine Vertrauensfrage zu 
bestehen hatten. Die haben Sie nur gewonnen, weil Sie 
seitens der SPD Überhangmandate hatten. Damals 
spielte die Verfassungswidrigkeit der Überhangmandate 
keine Rolle; Sie haben sie vielmehr als äußerst legitim 
dargestellt und für in Ordnung gehalten. Insofern glaube 
ich, dass sich Ihre sozialdemokratischen Überzeugungen 
je nach aktueller politischer Befindlichkeit gelegentlich 
ändern.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Heute debattieren wir in erster Lesung über ein, wie 
ich finde, gutes Wahlrecht. Wir werden eine Anhörung 
durchführen und zur Kenntnis nehmen, ob wir einzelne 
Teile, zum Beispiel in der Begründung, verbessern und 
vereinfachen und sprachliche Änderungen vornehmen 
können, um das Ganze etwas verständlicher zu machen.
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Den Anhängern eines Einstimmenwahlrechts, die es 
in der öffentlichen Debatte durchaus auch gibt, sage ich 
aber noch einmal: Ich kann nicht nachvollziehen, warum 
ein Wahlrecht, bei dem der Wähler eine Stimme hat, de-
mokratischer sein soll als ein Wahlrecht, bei dem der 
Wähler zwei Stimmen und damit ein höheres Maß an 
Einfluss hat.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Das ist aber 
eine tolle Schlussfolgerung! Sie sind aber ein 
Schlaumeier!)

Von daher bin ich ein ausgesprochen großer Anhänger 
des Zweistimmenwahlrechts.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Weil die FDP die Zweitstimme schon 
immer geliebt hat!)

Mit der ersten Stimme kann man denjenigen wählen, den 
man vor Ort schätzt, und mit der Zweitstimme kann man 
dann die Partei seiner Präferenz wählen.

Herr Wieland, ich hätte auch einen konkreten Vor-
schlag, wen Sie wählen können. Ich kann Sie nur einla-
den: Kommen Sie bei uns vorbei. Wir erklären Ihnen das 
genauer.

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Er ist aber nicht mehrheitsfähig 
hier! – Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Noch nicht einmal ich rette Sie 
mehr!)

– Jeder kann helfen, Herr Wieland.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Na gut!)

Wir haben in dieser Legislaturperiode auch beim sub-
jektiven Wahlrechtsschutz etwas erreicht. Auch das ha-
ben wir breit diskutiert und gemeinsam vereinbart. Wir 
werden uns noch dafür einsetzen, dass im Ausland le-
bende Deutsche auch hier wählen können, wenn sie ge-
wisse Voraussetzungen erfüllen.

Ich finde, das ist eine Fülle von guten Veränderungen. 
Als Demokraten haben wir gezeigt, dass wir solche Ver-
änderungen durchaus auch im gemeinsamen Gespräch 
erreichen können – ohne Schärfe gegeneinander und mit 
guten Ergebnissen.

Dem Wähler draußen kann ich sagen: Das perfekte 
Wahlrecht wird es nie geben. Jedes Wahlrecht wird ge-
wisse Anomalien haben, weil beispielsweise hinter ei-
nem Mandat in Berlin aufgrund geringerer Wahlbeteili-
gung weniger Wähler stehen als hinter einem Mandat in 
anderen Gebieten mit höherer Wahlbeteiligung. Wir 
werden uns also daran gewöhnen müssen, dass es immer 
kleinere Anomalien im Wahlrecht gibt.

Ich glaube, das bringt die Demokratie nicht ins Wan-
ken. Wenn das bestehende, bewährte Zweistimmenwahl-
recht erhalten bleibt, dann haben wir vielmehr einen 
großen Beitrag zur Stärkung der repräsentativen Demo-
kratie geleistet.

Ich freue mich auf die Anhörung und werde froh sein, 
wenn wir als Juristen irgendwann weniger als in der Ver-

gangenheit mit mathematischen Dingen konfrontiert 
werden; denn es ist durchaus auch anstrengend, die je-
weiligen Auswirkungen der Veränderungen genau aus-
zurechnen. Ich danke aus allen Fraktionen denen, die da-
ran mitgewirkt haben, allen Mitarbeitern und dem BMI. 
Ich glaube, wir haben ein gutes Ergebnis gefunden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Halina Wawzyniak.

(Beifall bei der LINKEN)

Halina Wawzyniak (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wir reden über drei Gesetzentwürfe zu zwei 
Wahlrechtsthemen. Wir haben zwei Gesetzentwürfe zum 
Sitzzuteilungsverfahren. Hier geht es um die spannende 
Frage: Wie werden eigentlich aus den Prozenten Man-
date, und was passiert dabei mit den Direktmandaten? 
Dazu gibt es einen Gesetzentwurf der anderen Fraktio-
nen und einen der Linken.

Darüber hinaus haben wir einen Allparteienantrag 
zum Wahlrecht für Auslandsdeutsche vorliegen. Das ist 
im Übrigen der Beweis: Wenn die Inhalte stimmen, kann 
man etwas gemeinsam machen. Zum Dank dafür haben 
Sie Herrn Grindel heute gar nicht hergeholt.

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Er 
kommt gleich!)

Ich wollte mich nämlich ausdrücklich bei ihm dafür be-
danken, dass er den Kauder-Quatsch nicht mitmacht, 
dass da, wo „CDU/CSU“ draufsteht, nicht auch „Linke“ 
draufstehen kann.

(Beifall bei der LINKEN)

Jetzt kommen wir zum Gesetzentwurf zum Sitzzutei-
lungsverfahren. Noch einmal zum Hintergrund: Die Ko-
alitionsmehrheit hatte einen Gesetzentwurf beschlossen. 
Er ist vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. 
Wir haben Ihnen das gleich gesagt. Hätten Sie auf uns 
gehört, müssten wir diese Debatte jetzt nicht führen.

(Beifall bei der LINKEN)

Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Bedingungen 
genannt, die für die Verfassungsmäßigkeit eines Sitzzu-
teilungsverfahrens vorliegen sollen: Zum einen darf der 
Effekt des negativen Stimmgewichts nur in vernachläs-
sigbarem Umfang auftreten. Zum anderen dürfen Über-
hangmandate nur in einem Umfang auftreten, mit dem 
der Grundcharakter der Wahl als Verhältniswahl nicht 
aufgehoben wird. Noch einmal: Negatives Stimmge-
wicht bedeutet, mehr Stimmen führen zu weniger Sitzen 
und umgekehrt. Überhangmandate sind die Mandate, die 
entstehen, wenn man mehr Direktmandate gewinnt, als 
einer Partei nach Zweitstimmen zustehen.
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Jetzt haben Sie alle – außer uns – einen gemeinsamen 
Gesetzentwurf vorgelegt. Wenn ich diesen detailliert be-
schreiben müsste, bräuchte ich erstens diese wunderbare 
Anzeigetafel für eine Powerpoint-Präsentation, und zwei-
tens wären dann meine elf Minuten Redezeit sehr schnell 
vorbei.

Die Kurzfassung lautet wie folgt: Die auf ein Bundes-
land anfallenden Mandate sind abhängig von der Bevöl-
kerungszahl. Dabei fallen pro Bundesland doppelt so 
viele Mandate an wie Wahlkreise. Innerhalb der Bundes-
länder erfolgt die Verteilung an die Parteien mittels der 
Methode, dass in den Ländern die pro Landesliste er-
zielte Zahl der Zweitstimmen durch einen Zuteilungsdi-
visor geteilt wird. Von der Anzahl der Mandate werden 
dann die Direktmandate abgezogen.

Soweit in einzelnen Landeslisten mehr Direktman-
date als Listenmandate vorhanden sind, wird die Zahl 
der Bundestagssitze erhöht. Die so erhöhte Gesamtzahl 
wird dann entsprechend der Zweitstimmen an die Par-
teien verteilt. Dazu wird die Anzahl der Zweitstimmen 
der Parteien durch einen Parteiendivisor geteilt. Klingt 
kompliziert, ist kompliziert! Man kann es sehr verkürzt 
sagen: Die Anzahl der Mandate wird erst auf die Bun-
desländer umgerechnet und dann auf die Parteien.

Nun ist es so, dass das Bundesministerium des Innern 
Berechnungen angestellt hat und deshalb sagt: Dieses 
Modell hätte seit 1994 immer zu einer zahlenmäßigen 
Erhöhung der Bundestagssitze geführt. In der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs selbst steht:

Eine Vergrößerung der Zahl der zu vergebenden 
Sitze kann … auch dann nötig werden, wenn keine 
Partei Überhangmandate erzielt hat …

Wahlrecht.de kommt zu dem Ergebnis, dass es fak-
tisch immer zu einer zahlenmäßigen Erhöhung der 
Bundestagssitze kommt, obwohl der Bundestag ent-
schieden hat, ab der Bundestagswahl 2002 nicht mehr 
aus 656 Abgeordneten zu bestehen, sondern aus 598 Ab-
geordneten.

Jetzt kommen wir einmal zum regionalen Proporz. 
Der Bundeswahlleiter hat eine Berechnung auf Basis des 
Wahlergebnisses von 2009 gemacht. Jetzt wird es für 
die SPD in Mecklenburg-Vorpommern interessant. Bei 
598 Sitzen erhielte die SPD in Mecklenburg-Vorpom-
mern drei Sitze, bei 671 Sitzen erhielte sie zwei Sitze. 
Ich würde mich bei meinen Genossen bedanken.

(Beifall bei der LINKEN)

Für die CDU in Sachsen-Anhalt sieht es nicht viel 
besser aus. Bei 598 Sitzen bekäme die CDU in Sachsen-
Anhalt sechs Sitze, bei 671 Sitzen bekäme sie noch fünf 
Sitze. Auch da würde ich mich herzlich bedanken. – Fakt 
ist: Auch in Ihrem Gesetzentwurf wird der regionale 
Proporz nicht wirklich hergestellt. Man kann ein solches 
Gesetz machen, muss es aber nicht.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Tja!)

Der Hammer ist, dass in Ihrem Gesetzentwurf nicht 
einmal der Punkt „Alternativen“ vorkommt, so, als gäbe 

es überhaupt keine Alternativen. Ich sage Ihnen: Weil es 
eine verfassungsgemäße Alternative gibt, lehnen wir das 
Zuteilungsmodell ab. Gäbe es keine verfassungsgemäße 
Alternative, wäre eine zahlenmäßige Vergrößerung des 
Parlaments hinzunehmen.

Die verfassungsgemäße Alternative ist der Gesetzent-
wurf der Linken. Wir hatten den Vorschlag schon einmal 
in einem umfangreicheren Antrag eingebracht. Wir wei-
sen in unserem Gesetzentwurf selbstverständlich darauf 
hin, dass es auch andere Modelle gibt. Die Linke hat hier 
mindestens einen Seriositätsvorsprung.

(Beifall bei der LINKEN – Lachen bei der 
CDU/CSU – Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: 
Dabei kann man nicht ernst bleiben!)

Die vorgelegte Alternative ist in jedem Fall verfas-
sungsgemäß. Ich zitiere aus der Anhörung im Innenaus-
schuss am 5. September 2011. Der Sachverständige 
Strohmeier sagte: Der Gesetzentwurf beseitigt komplett 
die Verfassungswidrigkeit im Bundeswahlgesetz. Der 
Sachverständige Pukelsheim sagte: Der Gesetzentwurf 
beseitigt das negative Stimmgewicht. Der Sachverstän-
dige Grzeszick sagte: Das absolute negative Stimmge-
wicht wird durch den Gesetzentwurf der Linken vermie-
den. Der Sachverständige Schorkopf sagte: Der Entwurf 
hat den Vorteil, dass er das absolute negative Stimmge-
wicht beseitigt.

Was schlagen wir eigentlich vor? Wir schlagen vor, zu 
errechnen, wie viele Mandate sich bundesweit für eine 
Partei ergeben. Davon werden die auf eine Partei bun-
desweit entfallenden Direktmandate abgezogen. Entste-
hen ausnahmsweise Überhangmandate, wird ausgegli-
chen, bis das Zweitstimmenergebnis wiederhergestellt 
wird. Sehr verkürzt kann man sagen: erst die Verteilung 
der Mandate an eine Partei, dann an die Bundesländer.

Ein ähnliches Modell ist das Modell Pukelsheim III. 
Beide Modelle – unser Modell und Pukelsheim III – hät-
ten seit 1994 lediglich im Jahr 2009 zu einer zahlenmä-
ßigen Vergrößerung des Bundestages geführt.

Jetzt kann man sich fragen, warum wir ein Modell 
vorschlagen, nach dem die Mandate zuerst an die Partei 
und erst dann an die Länder verteilt werden, statt wie Sie 
alle ein Modell, das erst die Mandate an die Bundeslän-
der und dann an die Partei verteilt. Ganz einfach: Es 
heißt Bundestagswahl, weil eine Bundespartei gewählt 
wird. Es ist eben keine verbundene Wahl von Landespar-
teien zur Bildung eines Bundestages.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum Einwand, der regionale Proporz würde in unse-
rem Gesetzentwurf nicht ausreichend berücksichtigt: Er 
wird in der Tat nicht vollständig hergestellt, aber das ist 
in Ihrem Gesetzentwurf auch nicht der Fall. Ich verweise 
auf die Beispiele der CDU in Sachsen-Anhalt und der 
SPD in Mecklenburg-Vorpommern.

Unser Gesetzentwurf hat aber Vorteile. Es gibt kein 
negatives Stimmgewicht. Das Problem der Überhang-
mandate wird gelöst, und es kommt nicht zu einer zah-
lenmäßigen Vergrößerung des Bundestages. Das sind 
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drei Vorteile auf einmal. Das gibt es tatsächlich – bei der 
Linken.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Günter Krings 
[CDU/CSU]: Kinderüberraschungspartei! – 
Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Nun blasen Sie 
sich nicht so auf! Das ist ja unglaublich!)

Diese drei Vorteile überwiegen den Nachteil, dass es 
nicht zu einem hundertprozentigen Ausgleich des regio-
nalen Proporzes kommt. Solange wir am Zweistimmen-
wahlrecht festhalten, wird es nie möglich sein, alle vier 
Prinzipien zu 100 Prozent zu erfüllen. Deswegen muss 
man eine Abwägung vornehmen. Wir sagen: Unser Ge-
setzentwurf hat drei Vorteile und erfüllt alle Kriterien 
des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb bitten wir, ihm 
zuzustimmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Es ist bereits auf die Allparteiengespräche hingewie-
sen worden. SPD und Grüne haben ursprünglich das 
Modell Pukelsheim III präferiert. Das Modell ähnelt un-
serem, sieht aber zugunsten des regionalen Proporzes 
vor, als Mindestmandatszahl die Zahl der Direktmandate 
um 10 Prozent zu erhöhen. Wir waren bereit, uns auf 
dieses Modell einzulassen. Wir sind im Übrigen immer 
noch dazu bereit, uns darauf einzulassen.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Oh! Was heißt 
denn das?)

– Das heißt, wenn Sie und die Grünen zu dem Modell 
zurückkehren, dann sind wir gerne bereit, das weiter mit-
zutragen. Aber Sie wollten sich unbedingt ganz schnell 
mit Union und FDP einigen. Wir stehen bereit, Pukels-
heim III gemeinsam mit Ihnen zu verabschieden.

(Beifall bei der LINKEN)

Ich wiederhole: Weil es eine verfassungsgemäße Al-
ternative gibt, lehnen wir Ihr Modell ab. Denn es führt 
zu einer zahlenmäßigen Vergrößerung des Bundestages. 
Gäbe es keine verfassungsgemäße Alternative, müsste 
selbstverständlich die zahlenmäßige Vergrößerung des 
Bundestages hingenommen werden.

(Abg. Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage)

– Na klar, Herr Wiefelspütz, Sie dürfen immer.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Sie wollen eine Zwischenfrage zulassen. Dann halte 

ich die Redezeit an. – Bitte schön, Herr Wiefelspütz.

Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD):
Verehrte Frau Kollegin Wawzyniak! Sie haben – ich 

hoffe, es schadet Ihnen nicht, wenn ich das jetzt sage – 
sich sehr seriös an den Beratungen des neuen Wahlrech-
tes beteiligt. Es ist kurz vor Weihnachten.

(Jörg van Essen [FDP]: Ja genau! Der Hinweis 
war richtig!)

Man kann das Wahlrecht sehr unterschiedlich gestal-
ten. Ich halte das Modell, das Sie vorschlagen, für ver-

fassungskonform. Halten Sie denn das, was voraussicht-
lich mit großer Mehrheit vom Deutschen Bundestag 
verabschiedet wird – ich greife den Beratungen etwas 
voraus –, für verfassungsgemäß, oder ist das, was der 
Bundestag beschließen wird, aus Ihrer Sicht verfas-
sungswidrig?

Halina Wawzyniak (DIE LINKE):
Herr Wiefelspütz, ich kann Ihre Frage kurz beantwor-

ten: Ich werde meiner Fraktion nicht empfehlen, gegen 
dieses Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht zu zie-
hen.

(Beifall des Abg. Dr. Stefan Ruppert [FDP] – 
Thomas Oppermann [SPD]: Ein Kläger weni-
ger!)

Zu dem Gesetzentwurf bezüglich der Auslandsdeut-
schen. Eine neue Regelung ist nötig, weil das Bundes-
verfassungsgericht die geltende Regelung als verfas-
sungswidrig ansieht. Wir alle haben die Vorgaben aus 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts – trotz des 
Kauder-Unsinns, dass der Name der Linken nicht auf ei-
ner gemeinsamen Vorlage stehen darf –

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Kauder/
Krings-Unsinn bitte!)

gemeinsam umgesetzt.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die Kauder-Doktrin – wie Hallstein-
Doktrin!)

Wir hätten uns sehr gewünscht, dass in diesem Zusam-
menhang auch das Wahlrecht für Menschen, die seit 
mindestens fünf Jahren hier in Deutschland leben und 
trotzdem nicht wählen dürfen, weil sie die deutsche 
Staatsbürgerschaft nicht besitzen, geklärt worden wäre. 
Das war nicht möglich. Aber seien Sie sicher: Eine kraft-
volle Linke-Fraktion wird das in den nächsten Bundes-
tag erneut einbringen.

(Beifall bei der LINKEN)

Zum Abschluss meiner Rede möchte ich Ihnen sagen, 
dass wir aus meiner Sicht noch zwei Probleme zu klären 
haben. Das eine ist – hier befinden wir uns in Gesprä-
chen – die Prozenthürde bei der Europawahl. Das andere 
ist das Wahlrecht für Menschen, die unter Vollbetreuung 
stehen. Ich weiß, dass das in allen Fraktionen umstritten 
ist. Wir sollten darüber seriös diskutieren. Ich freue mich 
auf die Anhörung. Vielleicht gibt es doch die Möglich-
keit, sich wenigstens auf Pukelsheim III zu einigen. 
Dann muss ich nicht wiederholen: Wir lehnen den vor-
liegenden Gesetzentwurf ab, weil es eine verfassungsge-
mäße Alternative gibt, die nicht zu einer zahlenmäßigen 
Vergrößerung des Bundestags führt.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Volker Beck hat jetzt das Wort für Bündnis 90/Die 

Grünen.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Warum Beck?)
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Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 

Weihnachten,

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Es ist noch 
nicht Weihnachten! Es ist Adventszeit!)

und es gibt einen Gesetzentwurf, den immerhin vier 
Fraktionen gemeinsam eingebracht haben. Bedauerlich 
ist, dass es nicht möglich war, die Ergebnisse des Ver-
mittlungsausschusses vom Mittwoch in der heutigen Ta-
gesordnung des Deutschen Bundestages zu berücksichti-
gen.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Warum?)

Hier blockiert die Koalition die Einigung. Die Bürger 
wissen nicht, welches Steuerrecht am 1. Januar 2013 
gilt. Das ist unnötig.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Zur Sache!)

Aber Sie sind so durcheinander aufgestellt und auf an-
dere Themen konzentriert, dass Sie nicht in der Lage 
sind, mit uns gemeinsam zu entscheiden.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Zur Sache! – 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Wenn Sie so wei-
termachen, nehme ich Ihnen die Bibel weg!)

Zurück zum Thema. Was uns vorliegt, ist ein Kom-
promiss. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt – die Union 
hat schließlich auch mitgemacht –, dass die Linke an den 
Wahlrechtsgesprächen beteiligt wird. Für mich ist das 
eine demokratische Selbstverständlichkeit, für andere 
leider nicht. Ich finde aber, dass Sie Ihrem Anliegen, 
stärker an interfraktionellen Gesprächen beteiligt zu 
werden, mit Ihrem Ausstieg aus den Verhandlungen 
nicht wirklich einen guten Dienst geleistet haben.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Teilnahme 
heißt nicht Unterwerfung!)

Ich habe große Sympathien für den inhaltlichen An-
satz Ihres Gesetzentwurfs. Aber es gab nun einmal ver-
schiedene Interessen in diesem Hause. Die Koalition 
hatte andere Modelle favorisiert – quasi einen Aufschlag 
von 50 Abgeordneten auf die Gesamtzahl und dann Ver-
teilung –,

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD], an die CDU/
CSU gewandt: Das hätten Sie wohl gerne! 
Griechische Verhältnisse!)

in der Hoffnung, dass das gerade einmal so reicht und es 
nicht zu mehr als 15 Überhangmandaten kommt. Das 
hätte ein großes verfassungsrechtliches Risiko zur Folge 
gehabt, entsprach aber dem Anliegen der Koalition, die 
eigenen Überhangmandate zu behalten, in der Hoffnung, 
trotz einer Minderheit bei den Stimmen die Mehrheit der 
Sitze im nächsten Deutschen Bundestag zu bekommen.

Ein Kompromiss ist – das habe ich während Ihrer 
Rede bei Wikipedia nachgeschlagen –

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Haben Sie 
nicht zugehört?)

„die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwil-
lige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf 
Teile der jeweils gestellten Forderungen.“

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Richtig!)

Wir haben – im Gegensatz zu Ihnen – in der letzten 
Wahlrechtsdebatte einen Gesetzentwurf eingebracht, der 
keine Vergrößerung des Bundestages zur Folge gehabt 
hätte. Wir hatten noch Pukelsheim III favorisiert. Aber 
das war mit der Koalition nicht zu machen. So haben wir 
dem Kompromiss zugestimmt, was uns nicht leichtgefal-
len ist.

Wir dürfen aber die eigentliche Frage nicht aus den 
Augen verlieren: Was ist das Ziel dieser Wahlrechtsre-
form?

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Nicht Un-
terwerfung!)

– Wir haben ein politisches Ziel. Es geht nicht um Hal-
tungsnoten, Frau Kollegin, auch nicht um Unterwerfung 
oder um Besiegen des anderen. Vielmehr geht es darum, 
dass wir den Charakter des Wahlrechts erhalten und ihm 
gerecht werden.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Pukels-
heim III!)

Da ist das Ziel, dass der Wählerwille unverfälscht in den 
Stärkeverhältnissen des Deutschen Bundestages zum 
Ausdruck kommt;

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

denn das Wahlrecht hat diese Funktion, und die dürfen 
wir nicht beschädigen. Wir haben gesagt: Wenn wir die-
ses Ziel erreichen, sind wir bereit, mit den anderen Frak-
tionen über den Weg dorthin zu reden und den aus unse-
rer Sicht zweit- oder auch nur drittbesten Vorschlag zu 
akzeptieren. Wir haben hier nicht die Mehrheit und kön-
nen unseren Vorschlag nicht einfach durchsetzen. Des-
halb muss man sich aufeinander zubewegen. Ich finde es 
grundsätzlich richtig, egal ob man die Mehrheit hat oder 
nicht, im Wahlrecht einen breiten Ansatz zu verfolgen, 
der von möglichst vielen Fraktionen getragen wird.

Die Gleichheit der Wahl und die Chancengleichheit 
der Parteien sind durch den vorgeschlagenen Entwurf 
gewährleistet. Ich würde sagen: Einen Schönheitspreis 
für normenklare Formulierung werden wir mit diesem 
Gesetzentwurf sicher nicht gewinnen.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Hat 
das vorherige Gesetz auch nicht!)

Man muss den Text mindestens zweimal oder dreimal le-
sen, um ihn wenigstens im Ansatz zu verstehen. Wir 
werden deshalb im Ausschuss einen verbesserten For-
mulierungsvorschlag zur Diskussion stellen. Auch wenn 
das Bundesverfassungsgericht bei seinem letzten Wahl-
rechtsurteil es schon aufgegeben hat, uns zu ermahnen, 
einen verständlichen Gesetzestext zu formulieren – im 
vorletzten Urteil hat es uns das noch mitgegeben –: Wir 
sollten ein verständliches Wahlrecht formulieren.

(Heiterkeit der Abg. Dr. Stefan Ruppert [FDP] 
und Jörg van Essen [FDP])
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Dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe – Herr Ruppert, 
Herr van Essen, Sie lachen selbst – werden wir nicht 
hundertprozentig gerecht, um es einmal freundlich aus-
zudrücken. Ich würde sagen: Man kann es einfach nicht 
verstehen. Das verstehen noch nicht einmal alle Juristen. 
Es verstehen einige Wahlrechtsexperten, und am Ende 
versteht es hoffentlich wenigstens der Bundeswahlleiter; 
denn er soll das Gesetz anwenden.

Für den Vorschlag, den wir machen, zahlen wir einen 
hohen Preis. Das muss man ganz offen bekennen. Er 
kann zu einer zahlenmäßigen Vergrößerung des Deut-
schen Bundestages führen, die der Arbeitsfähigkeit des 
Hauses nicht förderlich ist und die Mehrkosten verur-
sacht. Wenn wir diesen Weg gehen, müssen wir uns des-
halb meines Erachtens bei der zweiten und dritten Le-
sung verpflichten, dass wir in der nächsten Wahlperiode 
im Lichte des Wahlergebnisses daran arbeiten, dass nach 
Möglichkeit schon die Entstehung von Direktmandaten 
verhindert wird, damit ein Ausgleich von vorneherein 
entfällt.

Das kann man mit verschiedenen Methoden errei-
chen. Man kann das durch eine Wahlkreisreform mit 
dem Ziel der Verringerung der Zahl der Wahlkreise er-
reichen, man kann es auch mit dem Vorschlag von mehr 
Demokratie erreichen, der Mehrpersonenwahlkreise 
durch Zusammenlegung mehrerer Wahlkreise bildet.

(Dr. Hans-Peter Uhl [CDU/CSU]: Das werden 
wir mit Sicherheit nicht machen!)

Darüber sollten wir im nächsten Deutschen Bundestag in 
Ruhe diskutieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfen 
wir in diese Mechanismen gar nicht mehr eingreifen, 
weil Kandidatenaufstellungen auf Grundlage der Teile 
des Wahlrechts, die nicht verfassungswidrig sind, bereits 
stattgefunden haben.

Wir sollten in den Ausschussberatungen für den Be-
richt auch deutlich sagen, welche Alternativen insgesamt 
auf dem Tisch lagen: unser alter Gesetzentwurf, der Ge-
setzentwurf der Linken, Pukelsheim III, Ihr Modell, um 
50 Sitze zu erhöhen. Wir sollten auch deutlich machen, 
worin die jeweiligen Vor- und Nachteile bestehen.

Die Modelle, die in puncto Verhältniswahlrecht opti-
mal sind – ohne zahlenmäßige Vergrößerung des Parla-
ments –, haben den Nachteil einer regionalen Proporz-
verzerrung, den Sie nicht in Kauf nehmen wollten. Das 
Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass der regionale 
Proporz ein verfassungsrechtlich legitimes Interesse des 
Gesetzgebers ist, aber es verfassungsrechtlich nicht er-
forderlich ist, dass man ihm gerecht wird. Man kann ihm 
aber Rechnung tragen, wobei man allerdings einen Preis 
dafür zu zahlen hat. Das tun wir mit diesem Gesetzent-
wurf. Ich denke, der Gesetzentwurf ist ein anständiger 
Kompromiss. Er hat auch die Schwächen eines Kompro-
misses, sodass jeder ein bisschen unzufrieden und ein 
bisschen zufrieden ist.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat der Kollege 

Dr. Günter Krings das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Günter Krings (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Vier Fraktionen des Deutschen Bundestages le-
gen dem Haus heute einen guten und ausgewogenen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vor. 
Das Voraburteil, dass dieser Gesetzentwurf gut und aus-
gewogen ist, will ich mit vier Zielen untermauern, die 
durch Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs erreicht 
werden sie sind für ein gutes Wahlrecht entscheidend:

Erstens. Durch seine Verabschiedung wird sich eine 
weitestgehende Beseitigung des negativen Stimmge-
wichts ergeben. Ich formuliere das bewusst etwas vor-
sichtig, weil es so weit beseitigt wird, wie das Verfas-
sungsgericht es verlangt.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Richtig!)

Zweitens. Damit verbunden ist eine Beseitigung der 
Überhangmandate in ihrer Wirkung, natürlich nicht eine 
Beseitigung der Mandate selber.

Drittens. Damit verbunden ist auch – das ist ebenso 
wichtig – die Vermeidung einer extremen Ungleichver-
teilung von Bundestagsmandaten innerhalb von 
Deutschland. Der Kollege Ruppert hat hier bereits sehr 
eindrucksvolle Zahlen vorgelegt. Es darf natürlich nicht 
sein, dass das Gewicht einer Wählerstimme für eine Par-
tei in einem Bundesland fünf- oder sechsmal größer ist 
als in einem anderen Bundesland. Auch das vermeiden 
wir.

Viertens. Mit diesem Gesetzentwurf ist keine grundle-
gende Abkehr vom Prinzip der personalisierten Verhält-
niswahl verbunden. Jeder Bundesbürger behält zwei 
Stimmen. Er kann einmal eine Parteiliste und einmal ei-
nen Direktkandidaten wählen. Das ist ein bewährtes und 
gutes System.

Wenn man diese Ziele diskutiert, dann muss man gar 
nicht alle Verästelungen des Wahlrechts verstehen oder 
erklären können. Die Erreichung dieser Ziele stößt auf 
eine ganz hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, also au-
ßerhalb unseres Hauses.

Es ist richtig: Kein Wahlgesetz ist alternativlos. Auch 
dieser Gesetzentwurf ist natürlich nicht ohne Alterna-
tive. Das beweist schon der Umstand, dass im vergange-
nen Jahr vier verschiedene Modelle in den Deutschen 
Bundestag eingebracht und dort diskutiert worden sind. 
Es gab neben dem Entwurf der Koalition auch drei Ent-
würfe aus der Opposition. Keiner dieser vier Gesetzent-
würfe hat aber alle der vier eben genannten Kriterien er-
füllt. Keiner dieser vier Gesetzentwürfe war also 
geeignet, alle diese vier Ziele zu erreichen. Hält man die 
Erreichung der vier genannten Ziele für notwendig, dann 
bleibt keine andere Lösung übrig, dann muss man den 
Weg, den wir mit diesem gemeinsamen Gesetzentwurf 
gegangen sind, gehen.
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Auch das Bundesverfassungsgericht hat uns keine 
Abkehr von unserem bewährten Wahlrechtsystem emp-
fohlen. Das Gericht wusste natürlich, dass es uns mit der 
neuen, der deutlich strengeren Rechtsprechung aus die-
sem Jahr zu den Überhangmandaten realistischerweise 
nur den Weg zu unserem jetzigen Vorschlag eines Aus-
gleichs von Überhangmandaten weisen konnte.

(Jörg van Essen [FDP]: So ist es!)

Insbesondere war klar, dass die Forderung des Ge-
richts, unter anderem vom Gerichtspräsidenten artiku-
liert, dass ein neuer Gesetzentwurf in einem fraktions-
übergreifenden Konsens entwickelt werden sollte, nur 
im Wege eines solchen vollen Ausgleichs zu erfüllen ist. 
Meine Damen und Herren, man darf hier und heute also 
mit vollem Recht sagen, dass bei diesem Gesetzentwurf 
nicht nur vier Fraktionen Pate gestanden haben, sondern 
dass auch der Zweite Senat des Bundesverfassungsge-
richts bei diesem Gesetzentwurf Pate gestanden hat.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Ob 
man darauf so stolz sein muss?)

Ich mache auch keinen Hehl aus Folgendem: Wenn 
wir, wie es auch die Richter des Bundesverfassungsge-
richts fordern, dauerhaft sicherstellen wollen, dass 
grundlegende Änderungen im Wahlrecht nur in einem 
fraktionsübergreifenden Konsens hergestellt, also mit 
großen Mehrheiten beschlossen werden sollen, dann ist 
es schon sinnvoll, die Grundzüge des Wahlsystems in 
der Verfassung, im Grundgesetz, zu verankern. Das liegt 
durchaus in der Logik der Hinweise aus Karlsruhe. Dem 
gerecht zu werden, war uns in der Kürze der Zeit nicht 
möglich. Ich bin der Auffassung, dass wir uns das durch-
aus als Projekt für die nächste Wahlperiode vornehmen 
sollten.

Natürlich ist die Lösung eines Vollausgleiches von 
Überhangmandaten – darauf ist hingewiesen worden – 
mit einer bitteren Pille verbunden, nämlich mit der mög-
lichen zahlenmäßigen Vergrößerung des Bundestages. 
Ich sage das auch als Redner der einzigen Fraktion in 
diesem Hause, die von diesem Ausgleich aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht profitieren wird. Unsere 
Mandatszahl wird, wenn man Berechnungen nach dem 
geplanten Wahlrecht auf der Grundlage der alten Wahl-
ergebnisse oder aber auch Wahlprognosen zugrunde legt, 
eben nicht steigen. Alle anderen Fraktionen profitieren 
von dem Ausgleich. Ich weise aber noch einmal darauf 
hin: Wir haben als einzige Fraktion dieses Hauses kei-
nen, jedenfalls keinen signifikanten Anteil an dieser Ver-
größerung.

Ich habe natürlich großes Verständnis für die Kritik 
an der Konsequenz einer möglichen zahlenmäßigen Ver-
größerung des Bundestages. Ich habe aber kein Ver-
ständnis für Kritiker, die zwar die vier eingangs benann-
ten Ziele als richtig und wichtig ansehen, aber die aus 
dem System des Ausgleichs folgende Konsequenz nicht 
akzeptieren wollen. Man kann über das richtige Wahl-
recht politisch streiten. Man kann aber nicht über die Re-
geln der Logik streiten. Die Logik zeichnet genau dieses 
Ergebnis vor.

Für mich wird daher am Ende der Wahlrechtsdebatte 
sehr deutlich, dass zu Beginn dieser Debatte vor weni-
gen Jahren einige Kritiker, des alten Koalitionsentwurfs 
zumal, ihre Angriffe nicht wirklich zu Ende gedacht ha-
ben. Ich erwarte daher von jedem Kritiker, egal ob hier 
im Haus oder außerhalb des Hauses, dass er klipp und 
klar sagt, welches der konsentierten Ziele des Wahlsys-
tems er opfern möchte. Gehen wir das also noch einmal 
kurz durch:

Erster Punkt. Beseitigung des negativen Stimmge-
wichts. Wer das nicht will und so vielleicht eine Vergrö-
ßerung verhindern will, handelt nach beiden Urteilen aus 
Karlsruhe klar verfassungswidrig.

Zweite Möglichkeit. Man könnte eine Vergrößerung 
verhindern, indem man Überhangmandate nicht aus-
gleicht. Jedenfalls ab der interessanten Grenze von 
15 Überhangmandaten wäre das klar verfassungswidrig. 
Eine solche Lösung, 15 Überhangmandate bestehen zu 
lassen und nicht auszugleichen, wäre mit den Opposi-
tionsfraktionen nicht machbar gewesen. Der Konsens 
wäre dann aufgegeben.

Dritte Möglichkeit. Wir nehmen föderale Ungerech-
tigkeiten in Kauf, das war der Ansatz der Linken, und 
zwar nicht irgendwelche föderalen Ungerechtigkeiten, 
sondern bizarre Verzerrungen der Vertretung von Abge-
ordneten im Deutschen Bundestag aus den einzelnen 
Bundesländern. Möglich wäre dann etwa, dass eine Par-
tei in einem Bundesland 20 bis 30 Prozent der Zweit-
stimmen bekommt, aber keinen einzigen Abgeordneten 
aus diesem Bundesland im Deutschen Bundestag hat.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Das ist un-
zutreffend!)

Nach einem Gesetzentwurf, der im Bundestag einge-
bracht wurde, würde es sogar möglich sein, dass direkt 
gewählte Abgeordnete, die als Wahlkreissieger aus einer 
Bundestagswahl hervorgegangen sind, in bestimmten 
Fällen ihr Mandat nicht antreten können.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Hä?)

Meine Damen und Herren, darüber kann man aus Ih-
rer Sicht offenbar sprechen. Ich finde, das wäre das 
stärkste Gift für die Akzeptanz des Wahlrechts und für 
die Akzeptanz unserer Demokratie. Es ist gut, dass wir 
das gemeinsam verhindert haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Was sagen 
Sie zu dem Beispiel mit Sachsen-Anhalt?)

Die vierte Option. Man könnte als Kritiker natürlich 
sagen: Wir wollen etwas ganz anderes. Wir wollen ein 
ganz anderes Wahlrecht, also beispielsweise ein reines 
Verhältniswahlrecht. Damit liebäugeln vielleicht die ei-
nen oder anderen auf der linken Seite des Hauses, jeden-
falls auch, so haben wir gehört, ein paar Wissenschaftler. 
Ich frage nur: Wo bleibt bei einem reinen Verhältnis-
wahlrecht in einem 80-Millionen-Volk die Anbindung 
zwischen Bundestagsabgeordnetem und Volk? Das mag 
vielleicht in einem kleinen überschaubaren Land gehen, 
aber nicht in einem Land unserer Größenordnung. Der 
Vorwurf, wir säßen hier im Raumschiff Berlin und hätten 
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den Blick für die Probleme verloren, hätte wahrschein-
lich erstmals seine Berechtigung, wenn wir eine reine 
Verhältniswahl mit Listen von mehreren Hundert Kandi-
daten hätten.

Natürlich könnte man auch ein reines Mehrheitswahl-
recht einführen. Damit würde man das Problem auch be-
seitigen. Die Union sähe das gelassen. Das hieße nach 
aktuellen Prognosen, dass wir knapp 60 Prozent der 
Mandate im Deutschen Bundestag bekommen würden. 
Das ist eine komfortable, solide Mehrheit. Aber es wäre 
kein faires Wahlrecht, weil es kleine Parteien und deren 
Interessen nicht berücksichtigen würde. Dass wir das 
nicht wollen, beweist, dass wir nicht unsere eigenen In-
teressen in den Mittelpunkt stellen, sondern die Interes-
sen aller Parteien, dass wir eben einen echten Interessen-
ausgleich wollen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Um eine mögliche zahlenmäßige Vergrößerung des 
Bundestags in Grenzen zu halten, wäre die Union natür-
lich auch bereit gewesen, die vom Verfassungsgericht 
gesetzte Grenze von 15 Überhangmandaten anzuneh-
men, auch wenn sie wenig erklärbar erscheint, und erst 
ab dem 16. Überhangmandat auszugleichen, so schwie-
rig das sein mag. Aber wir haben akzeptiert, dass das für 
die Opposition kein gangbarer Weg ist. Von daher haben 
wir auch akzeptiert, dass die mögliche zahlenmäßige 
Vergrößerung des Bundestags etwas stärker ausfallen 
könnte.

Auch unser Koalitionsentwurf aus dem letzten Jahr 
war von dem Ziel getragen, dass der Bundestag nicht 
oder allenfalls um ganz wenige Sitze vergrößert wird. 
Das war der berühmte mikroinvasive Eingriff in das be-
währte Wahlrecht, eben nur durch den Grundsatz der 
Listentrennung. Ich will ausdrücklich zugestehen: Auch 
die Entwürfe von Grünen und Linken zeugten von dem 
Bemühen, eine Vergrößerung zu vermeiden, aber eben 
unter Inkaufnahme von wirklich grotesken Nachteilen in 
regionaler und föderaler Hinsicht,

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Sehr 
richtig!)

die in einem demokratischen Wahlrecht nicht akzeptabel 
sind.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das Verfassungsgericht hat grundsätzlich bestätigt, 
dass auch unser Ansatz vom letzten Jahr eine Lösung für 
das Problem des negativen Stimmgewichts bedeutet 
hätte.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Herr Krings, Frau Wawzyniak würde Ihnen gerne 
eine Zwischenfrage stellen. Geht das?

Dr. Günter Krings (CDU/CSU):

Ja, gern. Das soll sie tun.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Bitte schön.

(Zuruf von der FDP: Kein Wahlkreis! Sonst 
würde sie nach Hause wollen! – Gegenruf des 
Abg. Jörg van Essen [FDP]: Sie wohnt hier in 
Berlin! Deswegen hat sie es leicht!)

Halina Wawzyniak (DIE LINKE):
Herr Krings, ich würde Sie einfach nur gern fragen 

wollen, was Sie Ihren Mitgliedern – „Mitglieder“ heißt 
das bei Ihnen – in Sachsen-Anhalt sagen.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Genossen heißt das!)

Ich habe vorhin ausgeführt: 598 Sitze – 6 Mandate. Nach 
der Vergrößerung: 671 Sitze – 5 Mandate. Wie erklären 
Sie Ihren Mitgliedern in Sachsen-Anhalt, dass sie nach 
Ihrer Reform am Ende ein Mandat verlieren?

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Günter Krings (CDU/CSU):
Ich kann die Zahlen ausdrücklich nicht bestätigen. Ich 

weiß nicht, woher diese so exakten Berechnungen kom-
men. Es mag bestimmte Fallkonstellationen geben, bei 
denen sich die Mandatszahl durch Rundung um ein 
Mandat nach oben oder unten verändern kann. Und ich 
erinnere mich genau, dass Zahlen – auch die vom BMI 
vorgelegten – von Ihnen immer kritisiert werden. Es 
würde mich deshalb sehr wundern, wenn Sie jetzt mit 
solchen Zahlen operieren. Die Linken sind aber auch da-
für bekannt, dass Sie Positionen und Begründungen aus-
tauschen. Das will ich Ihnen ausdrücklich zugestehen.

Aber entscheidend ist doch, dass wir heute schon 
durch die Existenz von Überhangmandaten eine gewisse 
unvermeidbare föderale Verzerrung haben. Die Vor-
schläge Ihrer Fraktion – ursprünglich auch der Grünen; 
auch die SPD fand sie ganz sympathisch – hätten diese 
föderalen Verzerrungen deutlich verschlimmert. Die Si-
tuation, die wir durch Überhangmandate systembedingt 
hinnehmen müssen, wäre dann deutlich verschlimmert 
worden, indem dann nämlich ein Bundesland nicht nur 
nicht in den Genuss von Überhangmandaten kommt, 
sondern auch noch zusätzlich den Preis für Überhang-
mandate in anderen Ländern hätte zahlen müssen. Also: 
Sie hätten eine ohnehin im System angelegte föderale 
Ungerechtigkeit potenziert. Genau das haben wir ver-
mieden. Genau das zeichnet die Qualität des Gesetzent-
wurfes aus.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Meine Damen und Herren, die Koalition hat bereits 
im letzten Jahr einen Entwurf vorgelegt, der – nach Aus-
sage des Verfassungsgerichts – das Problem des negati-
ven Stimmgewichts gelöst hätte. Allerdings hat das Ver-
fassungsgericht, das wissen wir, im laufenden Spiel die 
Tore verschoben. Die jüngste Entscheidung, die uns zu 
diesem Wahlrecht gebracht hat, war in der Begründung 
in mancher Hinsicht schon bemerkenswert. Ich will ei-
nen einzigen Satz aus der Entscheidung zitieren. Als 
man feststellte, man dürfe nur noch 15 Überhangman-
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date ausgleichslos zulassen, sagte der Senat – Zitat, 
Randziffer 144 –:

Der Senat ist sich bewusst, das die Zahl von 
15 Überhangmandaten als Akt richterlicher Norm-
konkretisierung nicht vollständig begründet werden 
kann.

Ich hoffe, dass ich im Namen des ganzen Hauses sagen 
kann: Ein solcher Verzicht auf Begründungen sollte im 
Verfassungsgericht keine Schule machen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Als Gesetzgeber haben wir aus Karlsruhe immer stär-
kere Anforderungen in Bezug auf die Rationalität bei der 
Gesetzesbegründung zu berücksichtigen. Ich nenne die 
Hartz-IV-Regelsätze. Ich nenne die Pendlerpauschale 
und andere Dinge, bei denen uns ins Stammbuch ge-
schrieben worden ist, dass wir sie rationaler begründen 
müssen. Ich fände es schön, wenn auch künftig, was bis-
her immer der Fall war, auch das Gericht selbst sich wie-
der dieser Regel unterwirft. Sie gilt für den Gesetzgeber, 
gilt aber auch für Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Dr. Günter Krings (CDU/CSU):
Insgesamt, Frau Präsidentin, bin ich der Auffassung, 

dass wir einen guten und ausgewogenen Entwurf haben, 
dass wir die Qualität des Bundestages nicht nur an seiner 
Größe messen dürfen.

Ich glaube, dass wir immer noch selbstbewusst sagen 
können: Gemessen an der Bevölkerungszahl werden wir 
das zweitkleinste Parlament in der Europäischen Union 
bleiben. Aus dem Grunde bin ich gespannt auf die Bera-
tungen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Dr. Günter Krings (CDU/CSU):
Ich komme zum Ende. – Wir werden in den Beratun-

gen mögliche Verfeinerungen noch einmal diskutieren. 
Im Kern haben wir einen guten Entwurf dank der guten 
Mithilfe des Bundesinnenministeriums. Dafür vielen 
Dank!

Für die Geduld der Präsidentin bedanke ich mich 
auch.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich habe gar keine Geduld. Das verstehen Sie ganz 

falsch.

(Heiterkeit bei der CDU/CSU, der SPD, der 
FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Das ist nicht 
gut! – Reinhard Grindel [CDU/CSU]: Das 
sollten Sie als Kanzlerkandidatin aber haben!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Dr. Dieter Wiefelspütz.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-

gen! Wahlrecht ist Wettbewerbsrecht in der Demokratie 
und deshalb von überragender Bedeutung. Unser Wahl-
recht hat der Sache nach Verfassungsrang. Auch wenn 
wir heute wichtige Änderungen besprechen, will ich 
doch hervorheben, dass wir mit unserem Wahlrecht seit 
1949 ganz hervorragende Erfahrungen gemacht haben, 
auch in der Umsetzung. Wir haben seit 1949 immer ver-
fassungskonforme Bundestagswahlen erleben dürfen. 
Sie sind auch im Detail, im operativen Durchführen der 
Wahlen geradezu perfektionistisch umgesetzt worden. 
Das ist uns gleichsam selbstverständlich geworden. 
Viele erwarten das. Wenn man sich aber in der Welt um-
schaut, ist es das nicht. Mich hat in den letzten Wochen 
und Monaten interessiert, wie der amerikanische Präsi-
dent gewählt wird. Ich war neugierig.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ach, deshalb waren Sie wieder da!)

Es ist das reine Chaos, was rechtlich und technisch in 
den USA läuft.

(Thomas Oppermann [SPD]: Schlimmer ist es 
in der Ukraine!)

Man muss aber gar nicht so weit weg schauen. Ich 
will das auf den europäischen Kontext beziehen. Herr 
Oppermann hat das mit der 5-Prozent-Klausel angedeu-
tet. Ich finde, die Art und Weise, wie wir unser Europäi-
sches Parlament in der Europäischen Union wählen, 
hoch bedenkenswert und problematisch. „One man, one 
vote“ gilt in Europa nicht. Das ist ein riesiges Legitima-
tionsproblem. Darüber muss man, glaube ich, auch in 
Deutschland sehr viel mehr reden.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Muss man 
auch nicht! Im Bundesrat auch nicht!)

Aber das ist jetzt nicht unbedingt unser Thema. Ich 
will nur sagen: Man sollte heute auch die Tatsache her-
vorheben, dass wir hier in Deutschland ein ganz vorzüg-
liches Wahlrecht haben, das große Vorzüge hat und ein 
wesentlicher Teil unserer politischen Kultur geworden 
ist. Das ist eine große Leistung in unserem Land.

Gleichwohl haben wir in den letzten Jahren Probleme 
an diesem Wahlrecht erkannt. Wir sind heute Morgen 
hier zusammengekommen, um diese Probleme zu behe-
ben. Das erste Problem – das kann ich Ihnen nicht erspa-
ren – heißt: CDU/CSU und FDP.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD – 
Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Das sind aber 
drei Probleme!)

– Wir haben drei Probleme. Das erste Problem sind Sie. 
Wir können ja alle bis drei zählen, ich komme schon 
noch dahin. Sie sind deshalb das Problem, weil Sie so 
vermessen gewesen sind, zu glauben, Sie könnten alleine 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 215. Sitzung. Berlin, Freitag, den 14. Dezember 2012 26521

Dr. Dieter Wiefelspütz

(A) (C)

(D)(B)

ein Wahlrecht auf den Weg bringen – ohne SPD, ohne 
Bündnisgrüne, ohne Linkspartei.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Unglaublich!)

Das ist ein unglaublicher Vorfall.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Das haben 
Sie als SPD auch schon gemacht!)

Da haben Sie die Sache so richtig vor die Wand gefah-
ren. Ich räume aber ein, unter Menschen und unter Par-
teien gilt: Jeder hat eine zweite Chance

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Auch eine dritte Chance!)

oder auch eine dritte Chance. Hier will ich freimütig sa-
gen: Diese zweite oder dritte Chance – Sie Besserwisser, 
Herr Wieland – haben Sie genutzt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wahlrecht geht nur gemeinsam. Auch das ist eine wich-
tige Botschaft.

Das zweite Problem ist das negative Stimmgewicht. 
Das dritte Problem sind die Überhangmandate.

(Abg. Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] meldet sich zu einer Zwischen-
frage)

– Lieber Herr Wieland, es ist kurz vor Weihnachten, ich 
freue mich auf eine Frage von Ihnen.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Wieland, Sie möchten eine Zwischenfrage stel-

len. Bitte schön.

Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin, schön, dass Sie sowohl Geduld wie 

auch Aufmerksamkeit für das Plenum haben. – Herr 
Kollege Wiefelspütz, wieso nennen Sie mich einen Bes-
serwisser, wo Sie doch wissen, dass meine Hauptkritik 
an dem gefundenen Kompromiss der Schönheitsfehler 
ist, dass dieser Kompromiss nicht heißt: „Wiefelspütz II/
Pukelsheim III“? Das wäre doch sprachlich nicht zu top-
pen gewesen und jedem Grundschüler eingängig.

(Heiterkeit und Beifall beim BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, bei der CDU/CSU und der 
SPD)

Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD):
Lieber Kollege Wieland, wir sind dabei, ein nach mei-

ner Einschätzung ganz ordentliches Wahlrecht zu verab-
schieden, wobei der Begriff „Kompromiss“ diesen Na-
men auch verdient. Kompromisse haben bei uns ja nicht 
immer einen guten Ruf, auch das ist hier schon angedeu-
tet worden. Aber das Ergebnis ist wirklich brauchbar, so-
lide, vor allen Dingen auch verfassungskonform, fair 
und gerecht. Es wird von allen getragen.

Sprachlich ist das Ganze jedoch ganz schwierig und 
kaum zu verstehen.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Deshalb muss es mit Ihrem Namen ver-
bunden werden! – Jörg van Essen [FDP]: Des-
halb muss es Wiefelspütz heißen!)

– Die Sprache ist schon schlimm genug; wenn man 
sich jetzt aber vorstellt, es hieße „Wiefelspütz II/
Pukelsheim III“ – das wäre ein Anschlag auf die deut-
sche Sprache, lieber Herr Wieland. Davon kann ich nur 
dringend abraten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der FDP)

Sie verschlechtern dieses wunderbare Ergebnis, über das 
wir heute reden, nachhaltig.

Wir hatten die Aufgabe, negatives Stimmgewicht zu 
beseitigen und Überhangmandate zu neutralisieren. Das 
ist gelungen. Da will ich freimütig sagen: Das ist eine 
Leistung aller. Wir haben fair beraten, jedenfalls im 
zweiten und dritten Anlauf, und zwar in einer guten 
Atmosphäre.

Kompromisse haben in Deutschland leider nicht im-
mer einen guten Ruf. Das ist ganz falsch. Auch in der 
veröffentlichten Meinung gab es den einen oder anderen 
kritischen Hinweis. Da schlägt sich sehr häufig Besser-
wisserei nieder. Diejenigen, die glauben, wir könnten 
hier ein Patentrezept vorlegen, verkennen, dass wir einen 
Kompromiss finden müssen, der von allen getragen 
wird.

Natürlich gibt es zu dem Modell, das wir gefunden 
haben, Alternativen. Einige davon sind angesprochen 
worden, gar nicht einmal abschließend. Entscheidend ist 
aber, dass man sich zusammensetzen und eine breite 
Mehrheit erreichen muss. Das können die Kritiker nicht 
– das ist kein Vorwurf –, sondern das müssen wir hier 
leisten. Wir haben es aber auch geleistet.

Das Ergebnis lässt sich sehen. Wir werden mit einem 
verfassungsgemäßen Wahlrecht in die nächste Bundes-
tagswahl hineingehen. Das kann man von uns erwarten 
und verlangen. Das haben wir geleistet, auch wenn es im 
zweiten oder dritten Anlauf war. Insgesamt gesehen kön-
nen wir eine zufriedenstellende Lösung vorlegen. Diese 
Lösung wollen wir gerne verteidigen bzw. im Einzelnen 
auch noch sprachlich verbessern; das ist angedeutet wor-
den.

Eines sollte uns allen aber auch klar sein – das will 
ich zum Schluss noch sagen –: Es gibt kein perfektes 
Wahlrecht und wird auch kein perfektes Wahlrecht ge-
ben. Bei uns in Deutschland hat es sich entwickelt: mit 
zwei Stimmen, mit Listen und Direktmandaten. Jedes 
Wahlrecht kann an der einen oder anderen Stelle wegen 
mathematischer Besonderheiten Fallstricke enthalten 
und zu Problemen führen. Deswegen wird das Wahlrecht 
weiterhin beobachtet werden müssen – nicht, um es in ir-
gendeiner Weise zu manipulieren. Das Problem bei dem 
Wahlrecht, das wir voraussichtlich Ende des nächsten 
Monats verabschieden werden, besteht darin, dass sich 
der Bundestag unter Umständen vergrößern wird, und 
zwar in einem Umfang, den wir alle nicht wollen. Des-
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wegen muss man dieses Wahlrecht weiterhin beobach-
ten.

Ich hoffe, dass sich die Vergrößerung des Bundesta-
ges in Grenzen halten wird. Niemand im Hause will ei-
nen Deutschen Bundestag mit 800 oder 850 Sitzen. Ich 
halte es auch nicht für sehr wahrscheinlich, dass es dazu 
kommen wird. Aber 20, 30 oder 40 Sitze mehr, das ist 
durchaus im denkbaren Bereich. Das halten wir aller-
dings insgesamt gesehen – das darf ich sagen – für ver-
tretbar. Wenn ich alles rundherum abwäge und auch die 
Tatsache berücksichtige, dass wir ein verfassungskonfor-
mes, faires und wettbewerbsgerechtes Wahlrecht haben, 
dann kann ich feststellen, dass wir zwar keinen Grund 
zur Selbstzufriedenheit haben, aber dass heute eine or-
dentliche Arbeit vorgelegt worden ist. Es lohnt sich aber 
auch, den Gesetzentwurf noch weiter zu beraten und zu 
verbessern.

Insgesamt möchte ich mich für meine Fraktion bei al-
len Beteiligten sehr herzlich bedanken. Alle haben an ei-
nem Tisch gesessen – auch die Linke, was ich für richtig 
halte. Die Bandbreite der Diskussionen war groß, und 
der Kompromiss war schnell gefunden und überzeu-
gend. Insoweit hat der Deutsche Bundestag gezeigt, was 
er zu leisten imstande ist, wenn er muss. Wenn wir alle 
bereit sind, nicht nur an unsere eigenen Interessen zu 
denken – auch wenn es legitim ist, dass die Parteien an 
ihre Interessen denken –,

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege!

Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD):
– sondern auch die jeweiligen Interessen der anderen 

und vielleicht auch noch die Interessen des Gemeinwe-
sens zu beachten und zur Kenntnis zu nehmen, dann 
kommt dabei etwas Vernünftiges heraus. Deswegen, 
glaube ich, kann man mit diesem Ergebnis wirklich gut 
leben.

Schönen Dank fürs Zuhören.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Wolfgang Wieland [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Der Schluss war gut!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Jörg van Essen hat jetzt das Wort für die 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Jörg van Essen (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich bin dem Kollegen Wiefelspütz dankbar, dass er da-
rauf hingewiesen hat, welch gutes Wahlrecht wir in 
Deutschland haben. Ich glaube, es gibt kaum ein faireres 
Wahlrecht als das, was wir seit 1949 in der Bundesrepu-
blik Deutschland haben. Es ist auch überhaupt kein 
Wunder, dass dieses Wahlrecht für viele der neuen De-
mokratien, nachdem die Diktaturen in den Ländern im 

Osten von den Bürgern abgewählt worden waren, Mo-
dell war. Dass das so ist, ehrt uns.

Trotzdem ist unser Wahlrecht auch ein kompliziertes 
Wahlrecht. Die Fairness ist einem Mischsystem – Mehr-
heitsentscheidungen im Wahlkreis, das Verhältnismäßig-
keitsprinzip auf Bundesebene – geschuldet. Deshalb gibt 
es immer wieder Friktionen zwischen den verschiedenen 
Prinzipien. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, diese 
Friktionen hinzunehmen und bestimmte Bereiche, bei-
spielsweise das negative Stimmgewicht, das wir jetzt 
hatten, nicht überzubetonen. Solche Probleme gibt es 
immer, aber solange die Gesamtarchitektur stimmt, 
glaube ich, sind wir gut beraten, es bei dieser Gesamt-
architektur zu belassen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Die Beratungen haben gezeigt, dass es eine hochex-
plosive Mischung ist, wenn Rechtswissenschaft auf Ma-
thematik trifft.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Die 
stoßen sich ab!)

Als Jurist, der einen Mathematiker zum Bruder hat, er-
lebe ich das auch im privaten Bereich.

(Zuruf des Abg. Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD])

Das Ergebnis ist dann leider ein Text – der Kollege Beck 
hat es angesprochen –, der für viele schwer verständlich 
ist. Ich gebe zu: Ich gehöre auch dazu. Aber anders ist es 
nicht zu schaffen. Das macht einen Teil der Probleme 
deutlich, unter denen wir bei unserer Arbeit zu leiden 
hatten.

Dass es aber den Mathematikern im Übrigen nicht an-
ders geht, sehen wir im Zusammenhang mit dem Begriff 
„Pukelsheim III“, der mehrfach hier in der Debatte er-
wähnt worden ist. Für diejenigen, die nicht so im Thema 
sind wie wir, muss man es vielleicht erklären: Professor 
Pukelsheim ist ein Mathematikprofessor, der sich insbe-
sondere mit den Fragen des Wahlrechts befasst.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Und ein wun-
derbarer Mensch! – Stephan Thomae [FDP]: 
Und ein Schwabe!)

– So genau kenne ich ihn nicht, als dass ich das beurtei-
len könnte, Herr Wiefelspütz. Aber die Tatsache, dass 
auch er als besonderer Spezialist im Wahlrecht offen-
sichtlich drei Anläufe brauchte – Pukelsheim III ist das 
dritte Modell –,

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Der Mann 
rechnet Tag und Nacht!)

macht deutlich, dass es offensichtlich selbst für die Spe-
zialisten in der Mathematik eine schwierige Thematik 
ist.

(Thomas Oppermann [SPD]: Die entscheidende 
Innovation kommt erst mit Pukelsheim X!)

Ich würde gerne insbesondere einen Aspekt anspre-
chen, nämlich die Größe des Bundestages. Es war inte-
ressant, dass die zu erwartende Größe des Bundestages 
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ein besonderer Kritikpunkt war, als die Fraktionen ihre 
Einigung verkündet hatten. Selbst solch dümmliche Be-
merkungen wie jene, dass der Bundestag dann das zweit-
größte Parlament der Welt nach dem chinesischen Volks-
kongress sei, wurden veröffentlicht.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Oh! Wer war das denn?)

– Vom Bund der Steuerzahler, wenn ich mich recht ent-
sinne, Frau Künast.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ach so, ja!)

Es ist natürlich schlichter Unsinn.

(Abg. Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage)

– Nein, Herr Wiefelspütz. Sie haben geredet; das hätten 
Sie dann vortragen können.

Schauen wir uns die Größe benachbarter Parlamente 
an. Frankreich, Italien und Großbritannien haben etwa 
ein Viertel weniger Einwohner als wir; sie alle haben 
circa 60 Millionen Einwohner. Das französische Parla-
ment hat 577 Abgeordnete, das italienische Parlament 
hat 630 Abgeordnete, also 32 Abgeordnete mehr als wir 
bei einem Viertel weniger Bürgern, und das englische 
Parlament hat 650 Abgeordnete, also erheblich mehr als 
wir. Wenn man nach Osten schaut, sieht man: Polen hat 
etwa die Hälfte unserer Einwohnerzahl und 460 Abge-
ordnete.

All das macht deutlich: Der Bundestag ist eines der 
kleinsten Parlamente. Ich halte das auch für gut so; es ist 
unser gemeinsamer Wille, dass wir es so halten. Aber in-
sofern kann eine maßvolle Vergrößerung des Bundesta-
ges, wie ich finde, hingenommen werden. Selbst bei 
671 Abgeordneten – das ist eine Zahl, die aus einer 
Hochrechnung herrührt – wäre unser Parlament noch er-
heblich kleiner als all die Parlamente in den großen 
Nachbarstaaten um uns herum. Ich weise darauf hin: De-
mokratie kostet auch Geld. Alle Erfahrung in der Ge-
schichte zeigt, dass Nichtdemokratie für den Bürger am 
teuersten kommt. Ich finde also, dass eine vernünftige 
Größe des Parlaments zu einer Demokratie dazugehört.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Ich würde gerne eine letzte Bemerkung machen. Wir 
haben als Koalition die Kritik des Bundesverfassungsge-
richts zu hören bekommen – die Kritik betraf nicht alle; 
wir waren als Koalition dafür verantwortlich –, dass es 
beim ersten Versuch zu lange gedauert hat. Diese Kritik 
war berechtigt, und sie wird von uns akzeptiert. Aber ich 
bin dem Kollegen Krings dankbar, dass er deutlich 
macht: Es darf auch Kritik in umgekehrte Richtung ge-
ben. Das, was wir in dem Urteil zur Möglichkeit von 
„etwa 15“ Überhangmandaten lesen konnten, ist etwas, 
das man sich in einem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts nicht wünscht.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Auch sonst muss ich selbst nach mehrfacher Lektüre die-
ses Urteils des Bundesverfassungsgerichtes sagen: Ich 

kann mich daran erinnern, dass es Urteile gab, die sich 
mir besser erschlossen haben als dieses.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

Nichtsdestotrotz: Das Wahlrecht ist eines der Kern-
rechte in einer Demokratie. Deshalb ist das Signal, das 
wir heute senden: Vier Fraktionen haben sich auf ein 
neues Modell geeinigt. Es ist ein ausgesprochen gutes 
Modell. Es ist eine gute Nachricht für unser Land, dass 
es möglich wurde; darüber freue ich mich ganz außeror-
dentlich. Deshalb danke ich für die wirklich guten Bera-
tungen, die wir zwischen allen Fraktionen geführt haben.

Ganz herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Wolfgang Wieland hat jetzt das Wort für Bündnis 90/

Die Grünen.

Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir sind 

ja nun in der Weihnachtszeit, der Zeit des Schenkens.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Advents-
zeit!)

Manchmal sagt man als Beschenkter: Das Geschenk 
wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. So geht es mir 
mit dem Beschluss des Zweiten Senats des Bundesver-
fassungsgerichtes zu den Auslandsdeutschen vom Juli 
dieses Jahres, über den wir hier reden müssen. Da war 
die sogenannte kleine Runde der Innenpolitiker sehr 
schnell, noch schneller als die große Runde, auch dank 
der straffen Führung des Kollegen Grindel; so selten ich 
ihn loben kann, so wenig will ich die Gelegenheit jetzt 
verpassen.

Der Kollege Oppermann und ich sind beide wohler-
zogen,

(Thomas Oppermann [SPD]: Genau!)

deswegen kritisieren wir das Bundesverfassungsgericht 
nicht so scharf. Ich will es daher mit den Worten des 
Minderheitenvotums von Frau Lübbe-Wolff machen.

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Dann 
legen Sie mal einen Zahn zu!)

Sie hat geschrieben:

Sollten die am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten

– das sind wir –

gemeint haben, dass man sich an ständiger Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes zumin-
dest dann gefahrlos orientieren kann,

(Heiterkeit des Abg. Otto Fricke [FDP])

wenn nichts dafür ersichtlich ist, dass sie innerhalb 
des Gerichts jemals umstritten gewesen wäre, muss 
der vorliegende Beschluss sie überraschen.

Er hat überrascht.
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(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/
CSU, der SPD und der FDP)

Ohne jede Vorwarnung wurde ein Wahlrecht, das es im 
Grunde während der gesamten Nachkriegszeit gab, nun-
mehr für verfassungswidrig erklärt, und uns wurde ein 
Problem beschert. Das muss man so sagen. Ob wir es gut 
gelöst haben, werden wir sehen. Die Lösung war relativ 
simpel: Wir nehmen den Text dieser Entscheidung und 
schreiben ihn wörtlich in einen Gesetzentwurf nach dem 
Motto „Sie werden sich das nächste Mal nicht selber für 
verfassungswidrig erklären“.

(Heiterkeit des Abg. Michael Grosse-Brömer 
[CDU/CSU])

Das ist logisch, beschert den Beschwerdeführerinnen 
aber Steine statt Brot.

Die Beschwerdeführerinnen waren zwei in Belgien 
lebende Deutsche, die noch nie in Deutschland gelebt 
hatten und fragten: Warum macht ihr diese schematische 
Dreimonatsfrist? Wir sind Deutsche, wir orientieren uns 
– heute ja kein Problem über die neuen Medien – nach 
Deutschland, wir wollen wählen, also das allgemeine 
Wahlrecht im Sinne eines Wahlrechts für alle Deutschen. –
Dem kann man durchaus nahetreten.

Wir sind heute angesichts von Wahlbeteiligungen von 
teilweise unter 50 Prozent dankbar für jede Wählerin, für 
jeden Wähler. Egal ob Biodeutscher, Beutedeutscher 
oder Namibiadeutscher, der immer noch glaubt, dass es 
noch einen Kaiser gibt:

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Na, na, na!)

Wer Deutscher ist, soll wählen können.

(Thomas Oppermann [SPD], an die CDU/CSU 
gewandt: Die Kaisertreuen wählen bestimmt 
euch! – Gegenruf der Abg. Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein! No 
way!)

– Ich sehe, der Gedanke belebt. Mir ist selbst ein Wähler 
von Dieter Wiefelspütz lieber als ein Nichtwähler. So 
weit gehe ich.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
SPD – Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Es ist Weihnachten!)

Aber auch diese Möglichkeit hat das Gericht wohl 
versperrt. Es wird ausgeführt – ich zitiere –:

Danach ist die Möglichkeit, eine reflektierte Wahl-
entscheidung zu treffen, für die Wahlteilnahme un-
abdingbar. Hieran fehlt es bei mangelnder Vertraut-
heit mit den Verhältnissen in Deutschland.

Ein bisschen Vertrautheit muss sein. Wir müssen das 
Kunststück vollbringen, aus dem Grundgedanken des 
Gerichts – eigentlich sollten alle Deutschen wählen kön-
nen, aber ein bisschen müssen sie mit Deutschland schon 
vertraut sein – einen Paragrafen zu machen.

Unser Vorschlag ist, was Normenunklarheit angeht, 
nicht zu übertreffen, das muss man deutlich sagen.

(Dr. Dieter Wiefelspütz [SPD]: Da haben Sie 
recht!)

„Aus anderen Gründen“ vertraut, ohne irgendein Bei-
spiel – das ist schwierig. Die Alternative wäre eine 
elende Kasuistik mit Typgruppen: Pendler oder wer das 
alles sein kann. Die schwierige Frage, die Frau Lübbe-
Wolff aufwirft, ob die Zugehörigkeit zu einem Karne-
valsverein ausreichen würde, wollten wir im Gesetzes-
text nicht beantworten.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Dafür gibt es gute Argumente. Ich als Preuße sehe gute 
Argumente dafür, dass man das reichen lässt. Für viele 
Kollegen hier ist das der eigentliche Lebensinhalt.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
SPD – Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Genau! Ja!)

Aber auch wir konnten nicht jede Streitfrage klären.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Wolfgang Wieland (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin, das ist mein letzter Satz. – Deswe-

gen haben wir klugerweise gesagt: Wir bitten die Sach-
verständigen, uns in der Anhörung bessere Formulierun-
gen vorzuschlagen. Wir konnten nicht mehr leisten als 
das, was Ihnen vorliegt.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Dr. Dieter 
Wiefelspütz [SPD]: Aus den vier Minuten hast 
du ziemlich viel gemacht!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Stephan Mayer hat jetzt das Wort für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Stephan Mayer (Altötting) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen! 

Sehr geehrte Kollegen! Wir debattieren heute über das 
vielleicht wichtigste Gesetz für die Arbeit des Deutschen 
Bundestages, weil es für unsere Arbeit konstitutiv ist. 
Manche zählen es zum materiellen Verfassungsrecht. Es 
geht um das Bundeswahlgesetz.

Wir setzen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 25. Juli dieses Jahres um, das – mit Verlaub; das ist 
schon mehrere Male gesagt worden – nicht einfach um-
zusetzen und in der einen oder anderen Hinsicht durch-
aus auch etwas schwer nachzuvollziehen ist. Dieser ge-
lungene Kompromiss vermeidet das Phänomen des 
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negativen Stimmgewichts. Das ist ein ganz wichtiger 
Aspekt. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass es uns ge-
lungen ist, die Wirkung von Überhangmandaten unter 
Inkaufnahme von Ausgleichsmandaten und einer mögli-
chen deutlichen Erweiterung des Bundestages zu beseiti-
gen.

In der ersten Stufe der Verteilung der Bundestagssitze 
– das wird auch in Zukunft so sein – erfolgt eine länder-
weise Verteilung der Sitze auf die Landeslisten. Verbin-
dungen von Listen werden in Zukunft ausgeschlossen 
sein. In der zweiten Stufe erfolgt dann zur Vermeidung 
von Überhangmandaten eine Erhöhung der Gesamtzahl 
der Sitze im Bundestag, und zwar so weit, bis bei einer 
anschließenden bundesweiten Oberverteilung auf die 
Parteien und einer Unterverteilung auf die Landeslisten 
alle Wahlkreismandate auf Zweitstimmenmandate der 
Parteien angerechnet werden können.

Es kommt zu einer deutlichen Erweiterung des § 6 
des Bundeswahlgesetzes. Das ist unter den Gesichts-
punkten der Verständlichkeit, der Normenklarheit und 
der leichten Lesbarkeit des Gesetzes mit Sicherheit nicht 
schön. Der Gesetzentwurf stellt aber einen Kompromiss 
dar. Diesbezüglich halte ich es mit dem früheren US-Au-
ßenminister und Nobelpreisträger Henry Kissinger, der 
gesagt hat:

Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar 
und dauerhaft, wenn beide Parteien damit unzufrie-
den sind.

Meine Unzufriedenheit bezieht sich vor allem darauf, 
dass ich durchaus die Gefahr sehe, dass es mit der nächs-
ten Bundestagswahl zu einer deutlichen Vergrößerung 
des Deutschen Bundestages kommt. Ich glaube, auch 
diesbezüglich sollten wir einen Blick über die Landes-
grenzen werfen – das ist schon angesprochen worden –: 
Ein Vergleich der nationalen Parlamente in Europa 
macht deutlich, dass der Deutsche Bundestag selbst bei 
einer Erhöhung der Mandatszahl um 100 im Vergleich 
zur Bevölkerungszahl immer noch das zweitkleinste Par-
lament in der Europäischen Union nach dem spanischen 
Parlament wäre. Ich glaube, wenn man einen solchen 
Vergleich bezogen auf die Bevölkerungszahl anstellt, 
kommt man sehr wohl zu dem Schluss, dass es noch ak-
zeptabel ist, dass nach dem jetzt zur Debatte stehenden 
Bundeswahlrecht eine Vergrößerung des Bundestages 
ansteht.

Ich möchte aber schon zu bedenken geben, dass ir-
gendwann einmal die Grenze der Arbeitsfähigkeit eines 
Parlaments erreicht ist. Wenn man irgendwann einmal 
über 700 oder 750 Abgeordnete zählen würde, dann 
wäre es unabhängig vom Vergleich mit der Bevölke-
rungszahl schwierig, das Parlament arbeitsfähig zu hal-
ten.

Demokratie kostet Geld. Auch diesbezüglich kann 
man einen interessanten Vergleich anstellen: Wie viel 
kostet eigentlich der Deutsche Bundestag? Wie viel kos-
ten wir Parlamentarier, unsere Mitarbeiter, die Mitarbei-
ter des Deutschen Bundestages, alles drum herum? Dies 
kostet einen Bundesbürger im Jahr einen einstelligen 
Euro-Betrag. Es ist ganz interessant, auch für die Dis-

kussion mit der Bevölkerung, dass das Parlament nicht 
so teuer ist, wie viele glauben. Demokratie kostet nun 
einmal Geld. Jede andere Staatsform wäre für Deutsch-
land und für die Deutschen mit Sicherheit weitaus teurer.

(Jörg van Essen [FDP]: Wir kosten am zweit-
wenigsten von allen Demokratien!)

Ich bin sehr froh darüber, dass sich die Grünen mit ih-
rer kruden Idee, dass einem direkt Gewählten das Man-
dat zu entziehen ist, wenn in dem Bundesland Überhang-
mandate anfallen würden, nicht durchsetzen konnten.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Unglaub-
lich!)

Lieber Herr Kollege Wieland, so kann nur eine Partei ar-
gumentieren,

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das war die Lösung der CSU vorher!)

die nicht Gefahr läuft, außerhalb von Berlin überhaupt 
Direktmandate zu gewinnen.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ha! Ha!)

Es ist nun einmal aufgrund unseres personalisierten Ver-
hältniswahlrechts so,

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Abwarten, Herr Mayer! Wir klopfen in 
Altötting schon an die Bischofstür! Der ist 
schon mit dem Fahrrad unterwegs!)

dass die Verbindung zwischen dem direkt gewählten 
Wahlkreisbewerber und den Bürgerinnen und Bürgern in 
seinem Wahlkreis ganz wichtig ist. Ihre Herangehens-
weise und Ihre Sichtweise lassen wirklich tief blicken, 
wenn Sie sagen – ganz perfide –: Der Wahlkreisbewer-
ber hat dann sein Mandat gar nicht gewonnen, deswegen 
muss es ihm gar nicht entzogen werden.

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Bayerisches Verfassungsgericht! Die 
Bayern sehen das so!)

Was ist denn das für eine Denkweise, zu meinen, dass 
ein direkt gewählter Abgeordneter, unabhängig davon, 
mit welchem Prozentsatz er gewonnen hat, sein Mandat 
nicht errungen hat und nicht in den Deutschen Bundes-
tag einziehen darf?

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: In Bayern!)

Ich glaube, das ist eine Verhöhnung des Wählerwillens. 
Das möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN – Wolfgang 
Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Li-
beralitas Bavariae ist das, was wir vorschla-
gen!)

Es ist schade, dass sich die Linken dem Kompromiss, 
der jetzt gefunden wurde, nicht anschließen konnten. 
Der Gesetzentwurf, der von den Linken vorgelegt wird, 
würde zwar eine Vergrößerung des Bundestages ver-
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meiden, was durchaus – das möchte ich betonen – ein er-
strebenswertes Ziel ist, aber dies würde mit deutlichen 
föderalen Verzerrungen und entsprechenden Wechsel-
wirkungen zwischen den Landeslisten einhergehen. 
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von den 
Linken, bei Ihrem Gesetzentwurf besteht die konkrete 
Gefahr, dass es zu einer deutlichen Überrepräsentanz 
von Abgeordneten einer Partei in bestimmten Bundes-
ländern kommt und gleichzeitig zu einer deutlichen Un-
terrepräsentanz von Abgeordneten derselben Partei in 
anderen Bundesländern.

(Zuruf der Abg. Halina Wawzyniak [DIE 
LINKE])

Ich glaube, das würde auch dem Wunsch, dass es im 
Deutschen Bundestag eine möglichst ausgewogene Re-
präsentanz der Bundesländer gibt, nicht genügen.

Sie bringen auch wieder – steter Tropfen höhlt den 
Stein – die Idee, die 5-Prozent-Klausel abzuschaffen, in 
Ihren Gesetzentwurf ein. Das fordern Sie nicht zum ers-
ten Mal. Ich glaube, Ihnen sitzt die Angst vor der anste-
henden Bundestagswahl im Nacken. Wir werden auch 
diesem Wunsch wieder eine deutliche Absage erteilen.

Es wurde schon erwähnt: Wir setzen mit diesem Ge-
setzentwurf auch den Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 4. Juli dieses Jahres hinsichtlich des akti-
ven Wahlrechts von Auslandsdeutschen um. Hier ist es 
wichtig, dass wir für im Ausland lebende Deutsche eine 
Möglichkeit schaffen, an Bundestagswahlen teilzuneh-
men. Der Gesetzentwurf enthält die Konkretisierung, 
dass man über 14 gewesen sein und ununterbrochen 
mindestens drei Monate in Deutschland gelebt haben 
muss. Dieser Zeitraum darf auch nicht mehr als 25 Jahre 
zurückliegen. Die Alternative ist, dass man persönlich 
oder unmittelbar mit dem politischen Geschehen in der 
Bundesrepublik Deutschland vertraut ist. Ich glaube, 
dass es mit dieser offenen Formulierung möglich ist, 
dass die Deutschen, die im Ausland leben und an der 
Bundestagswahl teilnehmen wollen, dies auch in Zu-
kunft tun können.

Kein Kompromiss ist perfekt. Aber, ich glaube, mit 
diesem Kompromiss, den vier Fraktionen heute vorle-
gen, wird eine solide, eine rechtmäßige und vor allem 
eine verfassungsgemäße Grundlage für die Durchfüh-
rung der nächsten Bundestagswahlen geschaffen. Ich 
möchte vermuten, dass dieses Bundeswahlrecht nur ein-
mal zur Anwendung kommen wird. Wahrscheinlich wird 
es im Laufe der nächsten Wahlperiode wieder zu einer 
Novellierung des Bundeswahlrechtes kommen. Das ist 
nun einmal so. Das Bundeswahlrecht ist nicht starr, ist 
nicht fix, ist nicht apodiktisch, es unterliegt natürlich ei-
nem steten Wandel.

In diesem Sinne sollten wir die weiteren Beratungen 
sehr stringent angehen. Die Anhörung zu den Gesetzent-
würfen ist für den 14. Januar 2013 geplant. Ich hoffe, 
dass es in den Wochen danach zu einer Verabschiedung 
unseres Gesetzentwurfes kommen wird.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich freue mich jetzt sehr, als zweiter Frau in dieser 

Debatte Gabriele Fograscher für die SPD-Fraktion das 
Wort zu geben.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Renate 
Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Gabriele Fograscher (SPD):
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Verehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Das Wahlrecht ist der Grundpfeiler 
unserer Demokratie, und es ist die Legitimation jedes 
einzelnen Abgeordneten hier im Hause.

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wer-
den in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des 
ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

So heißt es in Art. 38 Abs. 1 Grundgesetz.

Der Parlamentarische Rat konnte sich 1949 nicht auf 
eine Festschreibung des Wahlsystems im Grundgesetz 
verständigen. So wurde das erste Bundeswahlgesetz zu-
nächst von den Ministerpräsidenten der Länder erlassen. 
Zur Bundestagswahl 1953 wurde erstmals nach einem 
vom Bundestag selbst erlassenen Gesetz gewählt; nach 
diesem Gesetz hatten die Wählerinnen und Wähler eine
Stimme. Zur Bundestagswahl 1957 wurde dann die 
Zweitstimme eingeführt. Das bis zur Bundestagswahl 
2009 gültige Wahlrecht entsprach im Wesentlichen dem 
Wahlrecht von 1957. Seitdem gab es die Wahl mit ver-
bundenen Landeslisten, das heißt, das Auftreten des ne-
gativen Stimmgewichts war möglich. Der Effekt des ne-
gativen Stimmgewichts wurde 2005 bei der Nachwahl in 
einem Wahlkreis in Dresden offensichtlich. Dies war der 
Grund, weshalb das Bundesverfassungsgericht dieses 
Wahlrecht 2008 in Teilen für verfassungswidrig erklärte. 
Es sah den Grundsatz der Gleichheit der Wahl verletzt.

Die Lösung dieses Problems haben Sie von den Ko-
alitionsfraktionen zunächst im Alleingang versucht.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Sie wollten 
nicht mitmachen!)

Sie sind damit in Karlsruhe gescheitert. Wir begrüßen es, 
dass Sie jetzt wieder zu der guten Tradition zurückge-
kehrt sind, das Wahlrecht auf der Grundlage einer brei-
ten Mehrheit in diesem Hause zu erarbeiten, einzubrin-
gen und zu verabschieden.

Was soll das neue Wahlrecht leisten? Die Gleichheit 
der Stimmen soll hergestellt werden. Dafür muss das ne-
gative Stimmgewicht beseitigt werden. Die einfachste 
Lösung wäre, vom Zwei-Stimmen-Prinzip Abstand zu 
nehmen. Das wollen wir aber nicht; denn im Grundsatz 
hat sich das Wahlrecht seit 1957 bewährt.

Stattdessen geben wir das bisher gültige Prinzip der 
verbundenen Landeslisten auf. Dies war ein Vorschlag 
der Regierungsfraktionen. Wir wollen, dass sich das 
Zweitstimmenverhältnis der Parteien in der Sitzvertei-
lung im Bundestag widerspiegelt. Überhangmandate 
verzerren dieses Verhältnis. Deshalb werden in Zukunft 
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alle Überhangmandate ausgeglichen. Dies entspricht 
dem Vorschlag, den wir als SPD-Bundestagsfraktion be-
reits eingebracht haben.

(Dr. Günter Krings [CDU/CSU]: Aha!)

Dies könnte – das ist mehrfach erwähnt worden – zu ei-
ner Vergrößerung des Bundestages führen. Deshalb wer-
den wir die Entwicklung beobachten und gegebenenfalls 
reagieren müssen.

Wir wollen den Länderproporz erhalten. Bei der letz-
ten Bundestagswahl hat die CDU in Baden-Württemberg 
zehn Überhangmandate errungen. Damit war Baden-
Württemberg im Bundestag im Verhältnis zu den ande-
ren Bundesländern überrepräsentiert. Deshalb wollen 
wir in Zukunft einen bundesweiten Ausgleich von Über-
hangmandaten.

Der Gesetzentwurf der Linken löst zwar das Problem 
des negativen Stimmgewichts, der Überhangmandate 
und der Größe des Bundestages, führt allerdings zu einer 
erheblichen Verzerrung der Länderverhältnisse. Deshalb 
erhält er nicht unsere Zustimmung.

(Halina Wawzyniak [DIE LINKE]: Und die 
SPD in Mecklenburg-Vorpommern?)

Wir wollen nicht, dass sich die Fraktionsstärken und 
somit die Mehrheitsverhältnisse durch das Ausscheiden 
von Abgeordneten während der Wahlperiode ändern 
können. Durch den Ausgleich der Überhangmandate 
sind jetzt alle Mandate mit Zweitstimmen unterlegt, so-
dass frei werdende Sitze durch Nachrücker von der je-
weiligen Landesliste nachbesetzt werden können.

Der Innenausschuss wird – auch das wurde schon er-
wähnt – am 14. Januar 2013 eine Anhörung durchfüh-
ren, um noch offene Fragen zu klären. Unbefriedigend 
bleibt nach wie vor die schwer zu verstehende Fassung 
des § 6 Bundeswahlgesetz. Auch das Bundesverfas-
sungsgericht hat die fehlende Normenklarheit bereits be-
anstandet. Hier erwarten wir noch Anregungen von den 
Sachverständigen.

Gegenstand der Anhörung wird auch die ebenfalls 
vom Bundesverfassungsgericht beanstandete Regelung 
des Wahlrechts für Auslandsdeutsche sein. Die jetzt vor-
geschlagene Formulierung entspricht zwar der Urteilsbe-
gründung des Bundesverfassungsgerichts, scheint uns 
aber zu unbestimmt und zu interpretierbar. Deshalb wer-
den wir versuchen, mithilfe der Sachverständigen eine 
bessere Formulierung zu finden.

Ein Thema, das wir nicht aus den Augen verlieren 
wollen, das heute in der Debatte aber wenig angespro-
chen wurde, ist der Ausschluss vom Wahlrecht, in § 13 
Bundeswahlgesetz geregelt. Im Lichte der UN-Behin-
dertenrechtskonvention müssen wir die Anregungen und 
Bitten von Behindertenverbänden, die ein inklusives 
Wahlrecht fordern, sehr ernst nehmen. Mit der Ratifizie-
rung der UN-Behindertenrechtskonvention haben wir 
die Pflicht, gleiche Bürgerrechte für Menschen mit Be-
hinderung konsequent umzusetzen. Barrierefreiheit, ein-
fache Sprache und eine Möglichkeit für Analphabeten 
sind wichtige Voraussetzungen für die demokratische 
Teilhabe von Menschen mit Handicaps. Deshalb bitte 

ich Sie von der Regierungskoalition, darüber mit uns 
noch einmal ins Gespräch zu kommen, um das im Sinne 
der vielen Betroffenen zu regeln.

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen zum 
Wahlrecht und danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Reinhard Grindel hat jetzt das Wort für 

die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Ich bitte um Nachsicht, dass ich nun 

als Mann hier spreche und Ihnen sieben freudlose Minu-
ten bereite, aber vielleicht führt mein Vortrag ja dazu, 
dass Sie das eine oder andere doch noch freundlich auf-
nehmen. – Ich will mich zum Wahlrecht für Auslands-
deutsche äußern.

Eine Bemerkung vorab: Lieber Kollege Beck, die 
Forderung nach weiterer Abschaffung von Direktwahl-
kreisen kann man wirklich nur erheben, wenn man weit, 
weit weg von der täglichen Wahlkreisarbeit ist, die direkt 
gewählte Abgeordnete, von denen wir in unserer Frak-
tion ja viele haben, leisten. Die Wahlkreise in den neuen 
Ländern, aber auch in Flächenländern wie Niedersachen 
und Baden-Württemberg sind schon jetzt so groß, dass 
man dort kaum flächendeckend Präsenz zeigen kann. 
Ihre Forderung würde Bürgerferne und weniger Bürger-
nähe bedeuten. Das ist schon ein erstaunlicher Beitrag 
eines grünen Abgeordneten, den Sie hier geleistet haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN – 
Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann machen Sie einen anderen Vor-
schlag zur Reduktion!)

Jetzt aber genug des Streits; denn beim Wahlrecht für 
Auslandsdeutsche – das hat der Kollege Wieland hier ja 
schon gesagt – sind wir uns alle, bis hin zur Linken, ei-
nig.

Minderheitenvotum von Frau Lübbe-Wolff hin oder 
her: Wir müssen uns mit der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts auseinandersetzen.

Bisher waren Auslandsdeutsche alleine unter einer 
Voraussetzung wahlberechtigt, nämlich dann, wenn sie 
sich mindestens drei Monate in ihrem Leben ununterbro-
chen auch tatsächlich in Deutschland aufgehalten haben. 
Dieser Regelung lag der Gedanke zugrunde, dass als 
wahlberechtigte Bürger nur Deutsche gelten sollen, die 
aufgrund eigener Erfahrung mit den politischen Verhält-
nissen in Deutschland vertraut sind.

Eines ist ganz deutlich – auch für die Zukunft –: Al-
lein die Beobachtung des politischen Prozesses vom 
Ausland aus unter Zuhilfenahme moderner Kommunika-
tionsmittel reicht nicht aus. Außerdem konnte durch das 
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sogenannte Sesshaftigkeitserfordernis in der Tat klar de-
finiert werden, an welchem Ort man ins Wählerverzeich-
nis aufgenommen werden muss.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Berechtigung 
dieser Dreimonatsregel durchaus anerkannt, aber es hat 
sich aus Anlass der hier bereits angesprochenen zwei 
Wahlprüfungsbeschwerden gegen die ausschließliche 
Gültigkeit dieses Prinzips der Sesshaftigkeit gewandt 
und gesagt, es gebe erhebliche verfassungsrechtliche Be-
denken, wenn alleine auf diesen Grundsatz abgestellt 
wird.

Dazu hat das Bundesverfassungsgericht darauf ver-
wiesen – das gehört auch zu den Änderungen bzw. Er-
gänzungen des Wahlrechts, die wir jetzt vornehmen –, 
dass sich eine Vertrautheit mit den politischen Verhält-
nissen schwerlich einstellen kann, wenn der entspre-
chende deutsche Wahlbürger die Dreimonatsfrist zu ei-
nem Zeitpunkt erfüllt hat, als er lediglich Kleinkind 
gewesen ist.

Die zweite Personengruppe sind solche Auslands-
deutsche, die die Bundesrepublik schon vor so langer 
Zeit verlassen haben, dass die von ihnen erworbenen ei-
genen Erfahrungen in den aktuellen politischen Verhält-
nissen unseres Landes und in der heutigen Realität keine 
Entsprechung mehr finden.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich dann auch 
noch der eben von Herrn Wieland angesprochenen drit-
ten Fallgruppe zugewandt. Dabei handelt es sich um Per-
sonen, die zwar zu keinem Zeitpunkt mindestens drei 
Monate lang ununterbrochen in Deutschland ansässig 
gewesen sind, jedoch trotzdem mit den politischen Ver-
hältnissen sehr wohl vertraut und von ihnen betroffen 
sein können, etwa weil sie als Grenzgänger ihren Beruf 
in der Bundesrepublik ausüben oder weil sie durch ihr 
Engagement in Vereinen, Parteien oder sonstigen Orga-
nisationen in erheblichem Umfang am politischen Leben 
unseres Landes teilnehmen.

Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht 
die alte Vorschrift des § 12 Abs. 2 Satz 1 Bundeswahlge-
setz für nichtig erklärt und uns als Gesetzgeber zu einer 
entsprechenden Änderung aufgefordert. Wir haben – ich 
will das betonen – im großen Einvernehmen aller Frak-
tionen reagiert.

Das Sesshaftigkeitserfordernis von drei Monaten wird 
um zwei bedeutsame weitere Erfordernisse ergänzt: Zum 
einen muss der mindestens dreimonatige ununterbro-
chene Aufenthalt nach Vollendung des 14. Lebensjahres 
erfolgt sein. Zum anderen darf er nicht länger als 
25 Jahre zurückliegen.

Mit der Altersgrenze von 14 Jahren nehmen wir im 
Interesse der Einheit der Rechtsordnung Bezug auf an-
dere Vorschriften, bei denen man von diesem Alter an 
eine für eigenverantwortliche Entscheidungen hinrei-
chende Reife und Einsichtsfähigkeit annimmt. Das be-
trifft den Beginn der Strafmündigkeit und die Religions-
mündigkeit.

Mit der Einführung der Fortzugsfrist von 25 Jahren 
wird eine bereits früher im Bundeswahlgesetz einmal 

gültige Frist wieder aufgegriffen. Sie erscheint auch des-
halb sinnvoll, weil damit von uns ein Zeitraum erfasst 
wird, in den die wohl grundlegendste Änderung der poli-
tischen Verhältnisse in Deutschland, nämlich der Prozess 
der Wiedervereinigung, gefallen ist.

Um die Fallkonstellation des der Wahlprüfungsbe-
schwerde zugrundeliegenden Sachverhalts aufzugrei-
fen, haben sich die Fraktionen entschieden, in § 12 
Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes eine neue Nr. 2 
einzuführen, mit der auch demjenigen Auslandsdeut-
schen das Wahlrecht gegeben wird, der aus anderen 
Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den 
politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik 
Deutschland erworben hat und von ihnen betroffen ist.

Wir können uns das alles in der Anhörung natürlich 
noch einmal anschauen. Aber ich finde, es dient der Ei-
nigkeit zwischen den Fraktionen in dieser Frage, wenn 
wir mit dieser Formulierung praktisch den Begründungs-
text des Urteils aus Karlsruhe abbilden.

In der Gesetzesbegründung haben wir dann – lieber 
Herr Wieland, das haben Sie wahrscheinlich aus Zeit-
gründen nicht mehr erwähnt –

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: So ist es!)

zur Unterstützung unserer Änderung

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ein Vorwurf wäre ja unfreundlich!)

– wenn wir in einer Debatte zum Asylrecht wären und 
das ein Angriff hätte sein sollen, hätte ich gesagt, Sie 
hätten das böswillig verschwiegen; aber jetzt bin ich da-
von ausgegangen, dass Sie dazu aus Zeitgründen nichts 
haben sagen können –

(Wolfgang Wieland [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das verstehe ich!)

Tatbestandsvoraussetzungen aufgeführt – das ist in der 
Tat in der Sache wichtig –, anhand derer die Wahlämter 
vor Ort Gruppen definieren können, bei denen man vom 
Vorliegen der Voraussetzungen ausgehen kann, also zum 
Beispiel Ortskräfte mit deutscher Staatsangehörigkeit an 
Auslandsvertretungen, Mitarbeiter von Entwicklungsor-
ganisationen oder Außenhandelskammern, Abkömm-
linge von deutschen Beamten bei der EU-Kommission, 
die im Bundesgebiet tätig sind, Zeitungskorresponden-
ten oder, wie gesagt, die von mir benannten Grenzgän-
ger. Die Tatsachen, die für die Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis sprechen sollen, sind glaubhaft zu machen.

Ich will hier ein Thema kurz ansprechen, das uns be-
schäftigt hat, nämlich: In welcher Gemeinde müssen die 
Auslandsdeutschen ihren Eintrag ins Wählerverzeichnis 
beantragen? Bei denen, die sich schon mehr als drei Mo-
nate in Deutschland aufgehalten haben, kommt als An-
knüpfungspunkt natürlich die letzte Heimatgemeinde in 
Betracht. Die Auslandsdeutschen, die noch nie oder zu-
mindest weniger als drei Monate in Deutschland waren, 
müssen sich an dem Ort melden – darauf haben wir uns 
verständigt –, aus dem sich ihre Betroffenheit von den 
politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik ergibt. 
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Das wird in aller Regel der Arbeitsort oder der Ort sein, 
an dem das gesellschaftliche Engagement in einer Orga-
nisation stattfindet, auf das auch abgestellt werden kann.

Was wir bewusst nicht gemacht haben, ist, einen Vor-
schlag aufzugreifen, dass wir ein Wahlamt oder eine 
Gemeinde sozusagen als Auffangbecken für Auslands-
deutsche benennen, weil dieses dem Grundsatz der Ver-
gleichbarkeit der Größe der Wahlkreise möglicherweise 
widersprechen würde. Dies wäre der Fall, wenn man 
zum Beispiel sagen würde: Auslandsdeutsche kommen 
grundsätzlich in den Wahlkreis Berlin-Mitte.

Ich kann nur sagen: Wenn wir immer so entspannt, 
fröhlich und sachlich diskutieren würden, wie das bei 
diesem Gesetzentwurf geschehen ist, würden wir in un-
serem Land weiterkommen.

Herzlichen Dank fürs Zuhören.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Vielen Dank für die freudvolle Entspannung, Herr 

Grindel.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der FDP)

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Gesetzent-
würfe auf den Drucksachen 17/11819, 17/11820 und 17/
11821 an die Ausschüsse vorgeschlagen, die Sie in der 
Tagesordnung finden. Gibt es dazu andere Vorschläge? – 
Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Jetzt rufe ich den Tagesordnungspunkt 42 auf:

Beratung der Antwort der Bundesregierung auf 
die Große Anfrage der Abgeordneten Yvonne 
Ploetz, Matthias W. Birkwald, Diana Golze, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Alterssicherung und Altersarmut von Frauen 
in Deutschland

– Drucksachen 17/9431, 17/11666 –

Hierzu liegt auch ein Entschließungsantrag der Frak-
tion Die Linke vor.

Verabredet ist es, hierzu eineinhalb Stunden zu debat-
tieren. – Dazu sehe ich keinen Widerspruch. Dann ist das 
so verabredet.

Ich eröffne die Aussprache. Ich gebe das Wort der 
Kollegin Yvonne Ploetz für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Yvonne Ploetz (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Können 

Sie sich das Gefühl vorstellen, wenn Sie Ihren beiden 
Enkeln Weihnachtsgeschenke kaufen wollen, dies aber 
nicht geht, weil Ihnen schlichtweg das Geld fehlt, und 
das, obwohl Sie wirklich jeden Cent zur Seite legen, 

auch dann, wenn es am Ende des Monats nicht mehr für 
ein richtiges Essen reicht? So geht es Frau Hoffmann, 
die mich vor kurzem in meiner Sprechstunde besucht 
hat.

Frau Hoffmann hat eine Minirente von 480 Euro, ob-
wohl sie ihr Leben lang hart gearbeitet hat. Ihren beiden 
Kindern hat sie den besten Start ins Leben ermöglicht. 
Frau Hoffmann war Friseurin und in den letzten Jahren 
vor der Rente in Minijobs als Reinigungshilfe tätig. Zum 
Amt, so sagt sie, will sie nicht. Sie schämt sich. Ich 
finde, diese Scham sollte jeder Seniorin und jedem Se-
nior erspart bleiben.

(Beifall bei der LINKEN)

Kein Mensch, der ein Leben lang hart gearbeitet hat, sei 
es im Beruf, für die Familie oder für die Gesellschaft, 
darf im Alter mit Sozialhilfe abgespeist werden.

(Beifall bei der LINKEN)

So wie Frau Hoffmann geht es vielen älteren Men-
schen, insbesondere Frauen. Es ist die klassische Kon-
stellation: raus aus dem Beruf, Kinder erziehen, Angehö-
rige pflegen und parallel zum Teilzeitjob ehrenamtlich 
tätig sein.

Mittlerweile haben zwei von drei Frauen eine Rente 
unterhalb der Grundsicherung. 83,5 Prozent der Frauen 
haben eine Altersrente von unter 850 Euro, davon wie-
derum ein Viertel von unter 250 Euro. Die Durch-
schnittsrente einer Frau ist halb so hoch wie die eines 
Mannes. Das gilt im Westen wie im Osten. Auch im Os-
ten sinken die Renten von Jahr zu Jahr.

Für die Frauen gilt: Die meisten bleiben abhängig von 
ihrem Mann oder vom Staat. Das alles hat mit Würde im 
Alter nichts zu tun.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Die Bundesregierung möchte nun Frauen wie Frau 
Hoffmann mit der sogenannten Lebensleistungsrente un-
ter die Arme greifen. Ich finde, diesen Etikettenschwin-
del muss man den Menschen erklären: Man soll 40 Jahre 
Beitrag zahlen, man soll jahrzehntelang privat vorsor-
gen, um dann 10 bis 15 Euro mehr als die Grundsiche-
rung, die Sozialhilfe im Alter, von 707 Euro zu bekom-
men.

Ich möchte das Wort „Lebensleistungsrente“ kurz 
analysieren. Lebensleistung und Rente haben, wie jeder 
weiß, der einmal im Jahr – bleich und mit flatternden 
Fingern – einen Brief mit dem Statusbescheid seiner 
Rentenversicherung aufschlitzt, rein gar nichts mehr 
miteinander zu tun. So stand es vor wenigen Wochen im 
stern geschrieben. – Und, ja, das wird noch viel mehr der 
Fall sein, wenn Sie, wie geplant, das Rentenniveau von 
derzeit 50 auf 43 Prozent senken werden.

Ich bitte Sie eindringlich: Lassen Sie das bleiben! Wir 
brauchen kein niedrigeres, sondern ein höheres Renten-
niveau.
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